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1. Einleitung 

1.1. Bedeutung des Phänomens Korruption 

„...denn Geschenke machen die Weisen blind und verdrehen die Sachen 

der Gerechten“ 

(5. Buch Mose, Kap. 16, Vers 19) 

 

„Keine Festung ist so stark, dass Geld sie nicht einnehmen könnte“  

(Cicero) 

 

Diese Zitate zeigen, dass Korruption so alt ist, wie die Welt selbst und seit 

jeher existiert. Aber gerade in der heutigen Zeit ist das Phänomen 

Korruption so präsent wie nie zuvor. Kaum ein Tag vergeht, an dem es 

keine neuen Meldungen über Korruptionsfälle gibt. Und auch in der 

Verwaltung des Landes Baden-Württemberg gelangen immer wieder Fälle 

dieser Art an die Öffentlichkeit. 

 

So stellte sich nach einer anonymen Anzeige Ende 2004 beispielsweise 

heraus, dass ein 52-jähriger Mitarbeiter des Karlsruher Amtes für 

Gebäudewirtschaft in der Zeit von 2001 bis April 2005 in 307 Fällen einen 

Schaden von 520.000 Euro verursachte. Der 52-jährige Mann hatte zu 

Gunsten einer saarländischen Elektrofirma Scheinrechnungen für 

Materialien auszahlen lassen, die nie oder lediglich in geringem Umfang 

ausgeliefert worden waren. Im Gegenzug soll er Gegenleistungen im Wert 

von fast 407.000 Euro erhalten haben.1 

 

In einem anderen Fall soll ein 58-jähriger leitender Mitarbeiter des 

Bauamtes der Stadt Singen Aufträge in bis zu fünfstelligen Bereichen 

immer wieder an die gleichen Auftragnehmer vergeben haben, die diese 

dann überteuert abgerechnet haben sollen. Als Gegenleistung hat der 

                                            
1  Vgl. Heck, Meinrad, Glühbirnen und anderes für 500.000 Euro: Ein Mitarbeiter der 

Stadtverwaltung ist der Korruption angeklagt, in: Stuttgarter Zeitung, 08. Juli 2006. 



  2 

 

leitende Angestellte angeblich Elektrogeräte, aufwändige 

Sanierungsarbeiten in seiner Wohnung und andere Dienstleistungen und 

Geschenke verlangt. Der Schaden hieraus liegt - wie im erstgenannten 

Fall auch - vermutlich in sechsstelliger Höhe.2 

 

Trotz der immer wiederkehrenden Meldungen über Korruptionsdelikte sind 

viele der Meinung, dass korrupte Machenschaften in ihrer Abteilung oder 

ihrer Behörde gar nicht möglich sind. Andere wiederum, sind der 

Auffassung „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“ So wurde z.B. erst vor 

kurzem bekannt, dass die Stadt Stuttgart bzw. deren 

Rechnungsprüfungsamt im vergangenen Jahr einen Abgleich von 

Lieferanten- und Mitarbeiterkonten durchgeführt hat. Dabei ging man der 

Frage nach, ob Kontonummern, auf welche Lieferantenrechnungen 

überwiesen wurden, korrekt waren oder, ob sich Konten der Beschäftigten 

dahinter verbargen.3 

 

Ob man nun versucht das Phänomen Korruption weitestgehend zu 

ignorieren oder durch fragwürdige Kontrollmaßnahmen 

Korruptionsbeziehungen auszuschließen, beides ist problematisch. Zwar 

kann Korruption in der öffentlichen Verwaltung nur dann verhindert 

werden, wenn sich jeder zum Ziel setzt, diese zu bekämpfen. Dennoch 

sollte dies in einem für die Beschäftigten erträglichen Rahmen 

geschehen.4 

 

                                            
2  Vgl. Messner, Wolfgang, Korruptionsverdacht im Rathaus von Singen: 

Staatsanwaltschaft Konstanz ermittelt gegen Beschäftigten des Bauamtes wegen 
Bestechlichkeit, in: Stuttgarter Zeitung, November 2006. 

3  Siehe Anlagen 1 und 2 
4  So auch Bundesministerium des Innern, Richtlinie der Bundesregierung zur 

Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung, Anlage 1: Verhaltenskodex gegen 
Korruption, S. 4 [im Folgenden zitiert als „BMI, Richtlinie der Bundesregierung“]. 
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Deshalb soll diese Diplomarbeit aufzeigen, wie die Bekämpfung korrupter 

Machenschaften gemeinsam mit den Mitarbeitern5 für alle erträglich und 

trotzdem effizient gestaltet werden kann. 

 

1.2. Vorgehensweise 

Der Schwerpunkt dieser Diplomarbeit liegt darin, den in der Verwaltung 

des Landes Baden-Württemberg tätigen Führungskräften aufzuzeigen, 

welche Verhaltensweisen und Indizien auf Korruptionsbeziehungen 

hindeuten, wie diese erkannt werden können und wie man als 

Führungskraft gegen diese einschreiten kann. 

 

Um korrupte Handlungen gemeinsam mit den Mitarbeitern effizient 

bekämpfen zu können, wird zunächst aufgeführt, was unter dem Begriff 

„Korruption“ tatsächlich zu verstehen ist (2). Anschließend wird gezeigt, 

wie stark Deutschland bzw. Baden Württemberg von Korruptionsfällen 

betroffen ist (3). Danach soll dargestellt werden, welche Schäden 

Korruption hervorruft und weshalb die Bekämpfung korrupter Handlungen 

so wichtig ist (4). Daraufhin soll ausführlich beleuchtet werden, wie man 

Korruptionsbeziehungen erkennen kann (5). Hieran schließt sich die 

Überlegung, wie Führungskräfte in Verdachtsmomenten reagieren sollten 

(6). Schließlich folgt die Beschreibung der bisher in der Landesverwaltung 

vorhandenen Maßnahmen zur Korruptionsprävention (7), ehe die 

Zusammenfassung weitere Handlungsempfehlungen für die Bekämpfung 

der Korruption in der Landesverwaltung gibt (8).  

 

Zusammenfassend ist in Anlage 5 noch ein - aus dieser Arbeit 

hervorgegangener -„Taschen-Leitfaden“ für Vorgesetzte enthalten. Dieser 

soll beispielsweise in Verdachtsmomenten der besseren Übersicht und 

                                            
5  Ein Hinweis zur Sprachregelung: Die Artikel „der“, „die“ oder „das“ sind bei der 

Bezeichnung von Personen oder Personengruppen nicht als Markierung des 
Geschlechts zu verstehen. Es ist daher stets die weibliche und die männliche Form 
gemeint. 
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der schnelleren Orientierung dienen und somit Vorgesetzten helfen sich 

vorbildlich und korrekt zu verhalten. 

 

Auf eine übersichtliche und umfassende Darstellung der 

Gesetzesgrundlagen wird verzichtet. 

 

 

2. Was versteht man unter Korruption? 

2.1. Definition 

2.1.1. Sprachwissenschaftliche Bedeutung 

Der Ursprung des Begriffes „Korruption“ ist in dem lat. Verb „corrumpere“ 

(verderben, vernichten) zu finden. Abgeleitet wird das Substantiv 

„Korruption“ schließlich aus dem lat. Wort „corruptio“, welches 

Bestechlichkeit, Bestechung, Sittenverfall und Verderbtheit bedeutet.6  

 

Allerdings ist der Begriff „Korruption“ in der deutschen Sprache nicht 

einheitlich definiert. Es gibt lediglich verschiedene Begriffsbestimmungen 

und Deutungsversuche, wie z.B. im politikwissenschaftlichen, 

rechtswissenschaftlichen, sozialpsychologischen, 

sozialwissenschaftlichen, theologischen und wirtschaftswissenschaftlichen 

Bereich.7 

                                            
6 Vgl. auch Höffling, Christian, Korruption als soziale Beziehung, Dissertation 

Universität Bremen, Opladen 2002 S. 17; Vgl. Überhofen, Michael, Korruption und 
Bestechungsdelikte im staatlichen Bereich: ein Rechtsvergleich und 
Reformüberlegungen zum deutschen Recht,                                                                                                                                                                                  
Beiträge und Materialien aus dem Max-Planck-Institut für ausländisches und 
internationales Strafrecht, Band S 76, Dissertation Universität Freiburg (Breisgau) 
1997, Freiburg im Breisgau 1999, S. 30 [im Folgenden zitiert als „Korruption und 
Bestechungsdelikte“].  

7 Vgl. Bannenberg, Britta/Schaupensteiner, Wolfgang, Korruption in Deutschland: 
Portrait einer Wachstumsbranche, 3. Aufl., München 2007, S. 27 [im Folgenden zitiert 
als „Portrait einer Wachstumsbranche“]; Vgl. Bannenberg, Britta, Korruption in 
Deutschland und ihre strafrechtliche Kontrolle: eine kriminologisch-strafrechtliche 
Analyse, in: Bundeskriminalamt/Kriminaltechnisches Institut (Hrsg.): Polizei und 
Forschung, Bd. 18, Neuwied und Kriftel 2002, S. 12 [im Folgenden zitiert als 
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2.1.2. Rechtswissenschaftliche Bedeutung 

Der Begriff „Korruption“ kommt im deutschen Recht nur in einem sehr eng 

umrissenen Bereich vor.8 Zwar ist das Gesetz zur Bekämpfung der 

Korruption – sog. Korruptionsbekämpfungsgesetz – am 20.08.1997 in 

Kraft getreten, jedoch gibt es bisher keine allgemein gültige Definition.9  

Obwohl im deutschen Strafrecht das Wort „Korruption“ komplett fehlt, 

unterscheidet man hier zwischen den sog. Kern- und Begleitdelikten der 

Korruption. Die Kerndelikte stellen dabei die zentralen Straftatbestände 

der Korruption dar. Die Begleitdelikte werden meist neben den 

Kerndelikten verwirklicht, von den Kerndelikten verdeckt oder sollen diese 

erst auslösen.10 

2.1.1.1. Korruption im engeren Sinn (Kerndelikte) 

Zu den Kerndelikten der Korruption zählen im Strafgesetzbuch zum einen 

die Delikte der Vorteilsannahme (§ 331 StGB) und der Bestechlichkeit (§ 

332 StGB), sowie die Delikte der Vorteilsgewährung (§ 333 StGB) und der 

Bestechung (§ 334 StGB).11 Außerdem sind besonders schwere Fälle der 

Bestechlichkeit und Bestechung (§ 335 StGB) zu den Kerndelikten zu 

zählen. 

 

Des Weiteren gehören zum Korruptionsbegriff im engeren Sinne 

• die Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr (§ 

299 StGB) und besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und 

Bestechung im geschäftlichen Verkehr (§ 300 StGB) 
                                                                                                                        

„Korruption in Deutschland“]; Vgl. auch Höffling, Christian, Korruption als soziale 
Beziehung, S. 17. 

8 So auch Überhofen, Michael, Korruption und Bestechungsdelikte, S. 31 mit Verweis 
auf § 1 Abs. 3 VermG und § 4 Abs. 3 VermG. 

9 Vgl. auch Freund, Matthias/Kallmayer, Axel/Kraft, Oliver, Korruption und Kartelle bei 
Auftragsvergaben: Prävention - Sanktionen - Verteidigung, München 2008, S. 2 [im 
Folgenden zitiert als „Korruption und Kartelle bei Auftragsvergaben“]; Vgl. 
Bannenberg, Britta/Schaupensteiner, Wolfgang, Portrait einer Wachstumsbranche, S. 
27. 

10 Vgl. Bekemann, Uwe, Kommunale Korruptionsbekämpfung, Stuttgart 2007, S. 2. 
11 Vgl. auch Freund, Matthias/Kallmayer, Axel/Kraft, Oliver, Korruption und Kartelle bei 

Auftragsvergaben, S. 2; Vgl. Bekemann, Uwe, Kommunale Korruptionsbekämpfung, 
S. 4. 
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• die Wählerbestechung und Abgeordnetenbestechung (§§ 108b und 

108e StGB) 

• Verstöße gegen das EU-Bestechungsgesetz (EUBestG) und 

• Verstöße gegen das Gesetz zur Bekämpfung internationaler 

Bestechung (IntBestG).12 

2.1.1.2. Korruption im weiteren Sinn (Begleitdelikt e) 

Unter Korruption im weiteren Sinn versteht man folgende Begleitdelikte: 

• Steuerhinterziehung (§ 370 AO) 

• Strafvereitelung im Amt (§ 258a StGB) 

• Betrug (§ 263 StGB) und Subventionsbetrug (§ 264 StGB) 

• Untreue (§ 266 StGB) 

• Urkundenfälschung (§ 267 StGB) 

• Submissionsbetrug (§ 298 StGB) 

• Unterlassung von Diensthandlungen (§ 336 StGB) 

• Rechtsbeugung (§ 339 StGB) 

• Falschbeurkundung im Amt (§ 348 StGB) 

• Verletzung des Dienstgeheimnisses (§ 353b StGB) 

• Verleitung eines Untergebenen zu einer Straftat (§ 357 StGB) 

• Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen (§ 17 UWG).13 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Ausdruck „Korruption“ eine 

Kategorie von Straftaten bezeichnet.14 

 

                                            
12 Vgl. auch Freund, Matthias/Kallmayer, Axel/Kraft, Oliver, Korruption und Kartelle bei 

Auftragsvergaben, S. 2; So auch Landeskriminalamt Baden-Württemberg, 
Korruptionskriminalität: Jahresbericht 2007, Stuttgart 2008, S. 11 f. [im Folgenden 
zitiert als „LKA BW, Jahresbericht 2007“]; So auch Landeskriminalamt Baden-
Württemberg, Bericht der Koordinierungsgruppe Korruptionsbekämpfung (KGK) 
2003: Korruptionsbekämpfung in Baden-Württemberg 2003, Stuttgart 2004, S. 49 ff. 
[im Folgenden zitiert als „LKA BW, Bericht der KGK“]. 

13 Vgl. LKA BW, Jahresbericht 2007, S. 11 f.; Vgl. LKA BW, Bericht der KGK, S. 50 f.  
14 So auch Überhofen, Michael, a.a.O., S. 51 
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2.2. Abgrenzung der Kerndelikte 

Zu einer Korruptionshandlung gehören mindestens ein Bestochener bzw. 

Korrumpierter auf der Nehmerseite und ein Bestecher bzw. Korrumpierer 

auf der Geberseite.15 Zur Nehmerseite gehören im Strafgesetzbuch die 

Delikte der Vorteilsannahme (§ 331 StGB) und der Bestechlichkeit (§ 332 

StGB), zur Geberseite gehören die Delikte der Vorteilsgewährung (§ 333 

StGB) und der Bestechung (§ 334 StGB).16 Außerdem unterscheidet man 

die Delikte der Vorteilsannahme und der Vorteilsgewährung, die eine 

rechtsmäßige Diensthandlung voraussetzen, von den Delikten der 

Bestechlichkeit und Bestechung, welche durch eine rechtswidrige 

Diensthandlung gekennzeichnet sind.17 Folgende Abbildung soll die 

wesentlichen Inhalte dieser Kerndelikte noch einmal veranschaulichen: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Übersicht über die Kerndelikte der Korruption18 

                                            
15 Vgl. Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr in der öffentlichen Verwaltung, in: Bartz, 

Wilfried/Wippler, Elmar (Hrsg.): Kontakt und Studium, Band 559, Renningen 2001, S. 
23 [im Folgenden zitiert als “Korruptionsabwehr”] 

16 So auch Bekemann, Uwe, Kommunale Korruptionsbekämpfung, S. 4. 
17 Vgl. Bekemann, Uwe, Kommunale Korruptionsbekämpfung, S. 4 f.; Vgl. Claussen, 

Hans Rudolf/Ostendorf, Heribert u.a., Korruption im öffentlichen Dienst: ein Überblick, 
2. Aufl., Köln u.a. 2002, S. 28 [im Folgenden zitiert als „Korruption im öffenlichen 
Dienst“]. 

18  Eigene Darstellung, Vgl. Bekemann, Uwe, Kommunale Korruptionsbekämpfung, S. 4 
f., Abb. 1-3. 
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2.3. Definitions- bzw. Deutungsversuch 

Zusammenfassend kann man den Begriff „Korruption“ schließlich wie folgt 

definieren: 

• Missbrauch einer amtlichen, politischen oder wirtschaftlichen 

Funktion 

• zugunsten mindestens eines anderen 

• auf dessen bzw. deren Veranlassung oder aus Eigeninitiative 

• um einen materiellen oder immateriellen Vorteil für sich oder 

mindestens einen Dritten gewährt zu bekommen oder zu erlangen 

• in Verbindung mit einer unmittelbaren oder mittelbaren Schädigung 

für die Behörde, das Unternehmen oder die Allgemeinheit 

• unter Geheimhaltung oder Verschleierung dieses strafrechtlich 

verbotenen Handelns oder Unterlassens.19 

 

 

3. Aktuelle Lage 

3.1. Deutschland im internationalen Vergleich 

3.1.1. Corruption Perceptions Index 

Die internationale Antikorruptionsorganisation Transparency International 

(TI) veröffentlicht seit 1995 jährlich den sog. Korruptionswahrnehmungs-

                                            
19  Vgl. Brenneisen, Hartmut/Hahn, Alexander, Korruption: Ansätze zur präventiven und 

repressiven Bekämpfung korruptiver Strukturen, in: Polizei und 
Sicherheitsmanagement 4, 1. Auflage, Münster 2008, S. 15 [im Folgenden zitiert als 
„Korruption“]; Vgl. Bekemann, Uwe, Kommunale Korruptionsbekämpfung, S. 1; Vgl. 
Dölling, Dieter, Handbuch der Korruptionsprävention für Wirtschaftsunternehmen und 
öffentliche Verwaltung, München 2007, S. 3 [im Folgenden zitiert als „Handbuch der 
Korruptionsprävention“]; Vgl. Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 23; Vgl. 
Vahlenkamp, Werner/Knauß, Ina, Korruption – hinnehmen oder handeln?: Korruption 
– ein unscharfes Phänomen als Gegenstand zielgerichteter Prävention: Ergebnisse 
eines Forschungsprojekts, in Bundeskriminalamt/Kriminalistisch-kriminologische 
Forschungsgruppe (Hrsg.), Band 33, Wiesbaden 1995, S. 20 [im Folgenden zitiert als 
„Korruption – hinnehmen oder handeln?“]; Vgl. auch Transparency International, 
Checkliste für „Self-Audits“ zur Korruptionsprävention in Unternehmen, o.O., S. 4. 
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index (Corruption Perceptions Index, CPI).20 Dieser Index führt die Länder 

nach dem jeweiligen Grad auf, in welchem dort  Korruption durch 

Amtsträger, Experten, Geschäftsleute und Politiker empfunden wird.21 

Dabei wird das wahrgenommene Korruptionsausmaß, beginnend mit 

einem Punktwert von 10,0 (frei von Korruption) bis zu einem Punktwert 

von 0 (extrem von Korruption betroffen) gemessen.22 Zunächst wurde der 

CPI jedoch nur auf Grundlage der Nehmerseite erstellt, erst seit 1999 wird 

auch die Geberperspektive berücksichtigt.23 

 

Wie in Anlage 18 aufgeführt, umfasst der für 2008 veröffentlichte CPI 180 

Länder. Dänemark, Neuseeland und Schweden schneiden - mit jeweils 

einem Punktwert von 9,3 - am besten ab, gefolgt von Singapur mit 9,2 

Punkten auf dem zweiten Platz. Deutschland liegt bei einem Punktwert 

von 7,9 auf dem 14. Platz. Im Vorjahr fand sich Deutschland bei einem 

Punktwert von 7,8 auf dem 16. Platz. Damit hat sich die Situation 

hierzulande kaum verändert. Dagegen hat sich die Situation in 

Großbritannien und Norwegen gegenüber dem Vorjahr wesentlich 

verschlechtert. Es sind jedoch nicht nur Verschlechterungen gegenüber 

dem Vorjahr festzustellen, sondern auch Verbesserungen, so z.B. in 

Albanien, Südkorea, der Türkei und Zypern.24 

3.1.2. Bribe Payers Index 

Des Weiteren gibt es seit 1999 den - ebenfalls von TI erstellten - Bribe 

Payers Index (BPI), der auch als Bestecher-Index bezeichnet wird. Dieser 

Index zeigt die Bereitwilligkeit der 30 führenden Exportländer, 

                                            
20  Transparency International (TI) wurde 1993 u.a. von Dr. Peter Eigen gegründet und 

ist eine politisch unabhängige Organisation, die - gemeinsam mit gleich gesinnten 
Menschen aus aller Welt - versucht das Phänomen Korruption international 
bekämpfen.; Siehe Anlage 15. 

21  Siehe Anlagen 16 und 17; Vgl. Dölling, Dieter, Handbuch der Korruptionsprävention, 
S. 8. 

22  So auch Bannenberg, Britta/Schaupensteiner, Wolfgang, Portrait einer 
Wachstumsbranche, S. 34; Vgl. auch Bannenberg, Britta, Korruption in Deutschland, 
S. 40 ff. 

23  Vgl. Bannenberg, Britta, Korruption in Deutschland, S. 40. 
24  Siehe Anlage 18. 
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Schmiergeldzahlungen im internationalen Geschäftsverkehr an ranghohe 

Amtsträger zu leisten.25  Somit wird in diesem Index nur die Geberseite 

betrachtet, die Nehmerseite bleibt dagegen unberücksichtigt. Das 

wahrgenommene Korruptionsausmaß wird wie beim CPI, beginnend mit 

einem Punktwert von 10,0 (frei von Korruption) bis zu einem Punktwert 

von 0 (extrem von Korruption betroffen) gemessen.26 

Wie in Anlage 19 ersichtlich, liegen in dem 2008 veröffentlichten BPI 

Belgien und Kanada mit einem Punktwert von jeweils 8,8 auf dem ersten 

Platz, gefolgt von Kanada und der Schweiz mit einem Punktwert von 

jeweils 8,7. Deutschland rangiert unter den 30 führenden Exportnationen 

im BPI 2008 gemeinsam mit Großbritannien und Japan mit einem 

Punktwert von jeweils 7,34 auf Platz 5.27 

 

Der  Coruption Perceptions Index und der Bribe Payers Index machen 

schließlich vor allem deutlich, „dass sich kein Staat frei von Korruption 

bezeichnen kann.“28 

 

3.2. Hellfeld und Dunkelfeld der Korruption in Deut schland 

bzw. Baden-Württemberg  

Für die tatsächliche Lagebeurteilung ist zwischen dem Hellfeld, d.h. den 

aufgedeckten bzw. ermittelten Straftaten (s. Abbildungen 2 und 3) und 

dem Dunkelfeld, d.h. den begangenen, aber nicht entdeckten bzw. 

angezeigten Taten zu unterscheiden.29 

                                            
25  Vgl. Bannenberg, Britta/Schaupensteiner, Wolfgang, Portrait einer 

Wachstumsbranche, S. 35; Vgl. Anlage 16.  
26  Vgl. Bannenberg, Britta/Schaupensteiner, Wolfgang, Portrait einer 

Wachstumsbranche, S. 35. 
27  Siehe Anlage 19. 
28  Bannenberg, Britta/Schaupensteiner, Wolfgang, Portrait einer Wachstumsbranche, S. 

34. 
29  Vgl. Claussen, Hans Rudolf/Ostendorf, Heribert u.a., Korruption im öffenlichen Dienst, 

S. 10. 
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3.2.1. Das Hellfeld der Korruption 

Quelle für die Darstellung der statistischen Lage im Kriminalitätsfeld 

„Korruption“ ist die polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), die für Deutschland 

jährlich vom Bundeskriminalamt in Wiesbaden herausgegeben wird.30 

In der PKS werden Fälle erst dann erfasst, wenn deren Ermittlungen 

abgeschlossen sind. Somit handelt es sich bei der PKS um eine sog. 

Ausgangsstatistik. Bei den folgenden Darstellungen ist außerdem zu 

beachten, dass sich einzelne Großverfahren auf dem Gebiet der 

Korruptionsdelikte extrem auf die Gesamtentwicklung auswirken können.31 

Deshalb ist die PKS gerade aufgrund der jährlichen Fallzahlen auf 

niedriger Grundbasis auch großen Schwankungen unterworfen.32 In den 

Abbildungen 2 und 3 wird dies teilweise deutlich. 

3.2.1.1. Deutschland 

Im Jahr 2007 wurden im gesamten Bundesgebiet - wie in Abbildung 2 

dargestellt – 2.725 Kerndelikte der Korruption erfasst, im Vorjahr waren es 

2.270 erfasste Fälle. Dies bedeutet lediglich eine geringe Steigerung.  
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Abbildung 2: Fallentwicklung der korruptiven Kerndelikte innerhalb der letzten 10 Jahre 

im gesamten Bundesgebiet33 

                                            
30  Vgl. LKA BW, Bericht der KGK, S. 8; Vgl. Überhofen, Michael, Korruption und 

Bestechungsdelikte, S. 216. 
31  Vgl. LKA BW, Bericht der KGK, S. 8 und S. 53. 
32  Vgl. Bannenberg, Britta, Korruption in Deutschland, S. 55. 
33  Eigene Darstellung, Quelle: Bundeskriminalamt, Polizeiliche Kriminalstatistiken, 

Berichtsjahre 1997 bis 2007 
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3.2.1.2. Baden-Württemberg 

In Baden-Württemberg wurden - wie in Abbildung 3 dargestellt ist - im 

Bereich der Kerndelikte im Jahr 2007 insgesamt 273 Fälle erfasst. Im 

Vergleich zum Vorjahr mit 320 Fällen bedeutet dies einen Rückgang um 

knapp 15 Prozent. Insgesamt betrachtet sind die Fallzahlen jedoch immer 

wieder großen Schwankungen unterworfen. 
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Abbildung 3: Fallentwicklung der korruptiven Kerndelikte innerhalb der  

letzten 10 Jahre in Baden-Württemberg34 

 

3.2.2. Das Dunkelfeld der Korruption 

Die Korruptionsdelikte zeichnen sich dadurch aus, dass mindestens ein 

Beteiligter eine Leistung gewährt, für die er von mindestens einem 

anderen Beteiligten eine entsprechende Gegenleistung erhält.35 Dies 

bildet den Nährboden für ein sog. „Kartell des Schweigens“, das nur sehr 

schwer durchbrochen werden kann. Es gibt kein tatsächliches „Opfer“, das 

sich über den ihm entstandenen Schaden beschwert.36 Zudem machen 

sich die an dem jeweiligen Delikt Beteiligten, sowohl auf der Geber- als 

auch auf der Nehmerseite strafbar.37 Deshalb sind Strafanzeigen aus 

                                            
34  Eigene Darstellung, Quelle: Landeskriminalamt Baden-Württemberg: 

Korruptionskriminalität, Jahresberichte 1999 bis 2007 
35  Vgl. Bannenberg, Britta, Korruption in Deutschland, S. 59. 
36  Vgl. Bannenberg, Britta, Korruption in Deutschland, S. 59; Vgl. Bannenberg, 

Britta/Schaupensteiner, Wolfgang, Portrait einer Wachstumsbranche, S. 39. 
37  Vgl. LKA BW, Bericht der KGK, S. 23. 
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diesen Deliktsbereichen auch weitaus geringer als bei anderen 

Deliktsarten, die typische Täter-Opfer-Konstellationen beinhalten.38   

 

Selbst bei bereits aufgenommenen strafrechtlichen Ermittlungen gibt es 

aufgrund der Konstellation der Beteiligten meist keine aussagewilligen 

Zeugen, weil diese häufig als Nestbeschmutzer bezeichneten Menschen 

oft zu Beschuldigten werden oder mit wirtschaftlichen bzw. strafrechtlichen 

Nachteilen rechnen müssen.39 Bei Korruptionsdelikten handelt es sich 

demnach i.d.R. um typische Heimlichkeitsdelikte, für die charakterisierend 

ist, dass die Beteiligten von Anfang an, aber auch bei bereits 

aufgenommenen Ermittlungen, „auf die Verschleierung ihres Tuns aus 

sind.“40 Der Großteil der begangenen Taten wird darum nicht bekannt und 

kann deshalb nicht statistisch erfasst werden.41 

 

Folglich vermittelt die PKS kein tatsächliches Bild über das gesamte 

Ausmaß der Korruption. Die erfassten Zahlen reflektieren lediglich das 

Hellfeld der Korruptionsdelikte.42 

 

Wahrscheinlich wurden bzw. werden aufgrund der immer größer 

werdenden Aktivitäten der Strafverfolgungsbehörden im Laufe der Zeit 

mehr „Korruptionsfälle“ aufgedeckt als bisher. Jedoch lassen die bisher 

vermehrt aufgedeckten Fallzahlen im Hellfeld nicht automatisch auf eine 

tatsächliche Zunahme der Korruptionsdelikte schließen.43 Genauso gut 

können die gestiegenen Fallzahlen ein Nachweis für die zunehmende 

                                            
38  Vgl. Bannenberg, Britta, Korruption in Deutschland, S. 59; Vgl. LKA BW, Bericht der 

KGK, S. 23. 
39  Vgl. Bannenberg, Britta, Korruption in Deutschland, S. 59 f. 
40  Vgl. Bannenberg, Britta/Schaupensteiner, Wolfgang, Portrait einer 

Wachstumsbranche, S. 38. 
41  Vgl. Bannenberg, Britta/Schaupensteiner, Wolfgang, Portrait einer 

Wachstumsbranche, S. 38. 
42  Vgl. Bannenberg, Britta, Korruption in Deutschland, S. 58. 
43  Vgl. Claussen, Hans Rudolf/Ostendorf, Heribert u.a., Korruption im öffentlichen 

Dienst, S. 12. 
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Aktivität der Strafverfolgungsbehörden sein, d.h. das Dunkelfeld wird 

lediglich sichtbarer gemacht.44 

Auch das Anzeigeverhalten spielt eine wesentliche Rolle bei der 

Entwicklung der Fallzahlen. So werden beispielsweise immer wieder 

Korruptionsfälle intern geregelt, da eine „Veröffentlichung“ dieser meist mit 

einem Imageverlust der Behörde verbunden ist. 

 

 

4. Wie schädlich ist Korruption?  

4.1. Vorteile  

Um die Schäden, die Korruptionsdelikte verursachen, genauer zu 

verstehen, müssen zunächst einmal die Vorteile, die die Beteiligten der 

Korruptionshandlungen erlangen bzw. sich gewähren, betrachtet werden. 

Dazu sind die Beteiligten in Nehmer und Geber zu unterscheiden, wobei 

sowohl von der Geberseite, als auch von der Nehmerseite die Initiative zu 

korrupten Handlungen ausgehen kann.45 D.h., dass ein Beschäftigter des 

öffentlichen Dienstes sowohl Geber, als auch Nehmer sein kann; dasselbe 

gilt für Antragsteller, Auftragnehmer, Bieter, Bürger und Unternehmer. Der 

Einfachheit halber wird jedoch in künftigen Formulierungen darauf 

verzichtet all diese Situationen darzustellen. Vielmehr wird die Seite der 

Antragsteller, Auftragnehmer, Bieter, Bürger und Unternehmer weiterhin 

als Geber bezeichnet, die der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes als 

Nehmer. 

                                            
44  Vgl. Claussen, Hans Rudolf/Ostendorf, Heribert u.a., Korruption im öffentlichen 

Dienst, S. 12. 
45  Vgl. Dölling, Dieter, Handbuch der Korruptionsprävention, S. 24, Rn. 30; Vgl. 

Bundeskriminalamt, Bundeslagebild Korruption 2007: Kurzfassung des 
Bundeslageberichtes Korruption 2007, 
http://www.bka.de/lageberichte/ko/blkorruption2007.pdf, Stand: 02.03.2009, S. 9 ff. 
[im Folgenden zitiert als „BKA, Bundeslagebild Korruption 2007“]; Vgl. Grupp, Bruno, 
Korruptionsabwehr, S. 38 f.; Vgl. Benz, Arthur/Seibel, Wolfgang, Zwischen 
Kooperation und Korruption: Abweichendes Verhalten in der Verwaltung, 1. Aufl., 
Baden-Baden 1992, S. 286 [im Folgenden zitiert als „Zwischen Kooperation und 
Korruption“]. 
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4.1.1. Vorteile der Geber 

Vorteile, die die Geber erlangen möchten, können sein:  

• Abrechnung unerbrachter Leistungen oder Abnahme 

geringwertiger Leistungen 

• Beeinflussung der Strafverfolgung 

• Bevorzugung, z.B. bei Bau- oder Beschaffungsaufträgen 

• Duldung rechtswidriger Zustände 

• Erlangung von Aufträgen 

• Mitteilungen geldwerter Insiderinformationen 

• Niederschlagung von Forderungen 

• ungerechtfertigte Erlangung von z.B. Arbeits- und 

Aufenthaltserlaubnissen, Baugenehmigungen, Konzessionen für 

Gaststätten, Führerscheinen, Sozialwohnungen, Visa 

• ungerechtfertigte Gewährung von Fördermitteln, Subventionen 

oder Zuschüssen und 

• wohlwollende Einkommenssteuerbescheide.46 

 

Wie in Abbildung 4 erkennbar ist, waren die Geber im Jahr 2007 

hauptsächlich darauf aus durch korrupte Handlungen Aufträge zu 

erlangen. 

 

                                            
46  Vgl. Bannenberg, Britta/Schaupensteiner, Wolfgang, Portrait einer 

Wachstumsbranche, S. 59 ff.; Vgl. LKA BW, Bericht der KGK, S. 52 f.; Vgl. LKA BW, 
Jahresbericht 2007, S. 18; Vgl. Benz, Arthur/Seibel, Wolfgang, Zwischen Kooperation 
und Korruption, S. 287 f.  
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 Abbildung 4: Art der Vorteile auf der Geberseite47 

 

4.1.2. Vorteile der Nehmer 

Die Nehmerseite erlangt hingegen z.B. folgende Vorteile: 

• Bargeld 

• Bewirtung/Feiern 

• Drogen 

• Gutachten aller Art 

• Nebenbeschäftigungen 

• Reisen/Urlaub 

• Sachzuwendungen, wie z.B. Fahrzeuge oder Reparaturen bzw. 

Renovierungen aller Art 

 und 

• Teilnahme an Veranstaltungen.48 

 

Das Bargeld ist auf dieser Seite - wie auch in Abbildung 5 ersichtlich 

ist - das am häufigsten erlangte bzw. gewährte Schmiermittel.49 

 

                                            
47  Vgl. BKA, Bundeslagebild Korruption 2007, S.15. 
48  Vgl. LKA BW, Jahresbericht 2007, S. 17; Vgl. LKA BW, Bericht der KGK, S. 52; Vgl. 

Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 38 f. 
49  So auch Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 38; Vgl. LKA BW, Jahresbericht 2007, 

S. 17. 
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 Abbildung 5: Art der Vorteile auf der Nehmerseite50 

 

Nach Ermittlungen des LKA BW wurde im Jahr 2007 auch in Baden-

Württemberg meistens Bargeld gewährt, aber auch Reisen und 

Teilnahmen an Veranstaltungen waren gern gesehen.51 

 

4.2. Schäden  

4.2.1. Materielle Schäden 

Die durch Korruptionshandlungen in Behörden entstandenen materiellen 

Schäden kommen vor allem durch die Bezahlung überhöhter Preise und 

qualitativ minderwertiger, überhaupt nicht erbrachter oder nicht benötigter 

Leistungen zustande.52 Außerdem zählen die Wettbewerbsnachteile der 

ehrlichen Mitkonkurrenten zu den direkten materiellen Schäden.53 

 

Nach Angaben des LKA BW entstand im Jahr 2007 allein in Baden-

Württemberg durch 19 Verfahren, in welchen ein Schaden ermittelt 

werden konnte, ein Gesamtschaden in Höhe von 11,7 Millionen Euro!54 

                                            
50  Das Schaubild wurde aufgrund von 1.349 Aussagen bezüglich der Art der Vorteile auf 

der Nehmerseite erstellt; Vgl. BKA, Bundeslagebild Korruption 2007, S. 14. 
51  Vgl. LKA BW, Jahresbericht 2007, S. 17. 
52  So auch Dölling, Dieter, Handbuch der Korruptionsprävention, S. 26 f., Rn. 33 und 

Rn. 36. 
53  Vgl. Dölling, Dieter, Handbuch der Korruptionsprävention, S. 27, Rn. 36; Vgl. LKA 

BW, Bericht der KGK, S. 23. 
54  Vgl. LKA BW, Jahresbericht 2007, S. 18. 
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Bundesweit entstand im Jahr 2007 nach Angaben des BKA ein materieller 

Schaden in Höhe von 44 Millionen Euro auf der Nehmerseite und in Höhe 

von 117 Millionen auf der Geberseite.55 

 

Für die durch Korruptionshandlungen in Behörden entstandenen direkten 

materiellen Vermögensschäden muss letzten Endes meistens der Bürger 

büßen.56 Denn die durch korrupte Handlungen erhöhten Kosten 

reduzieren die Haushaltsmittel beträchtlich und führen dazu, dass die 

Bürger höhere Steuern zahlen oder geringere Investitionen an anderer 

Stelle in Kauf nehmen müssen.57 

4.2.2. Immaterielle Schäden 

Die durch korrupte Handlungen entstehenden Schäden sind allerdings 

nicht nur in Geld messbar, sondern ziehen auch indirekte immaterielle 

Beeinträchtigungen nach sich.58 

 

Korruptes Handeln in der öffentlichen Verwaltung bedeutet, dass sich das 

Verwaltungshandeln am persönlichen Vorteil des korrupten Beschäftigten 

und nicht an Recht und Gesetz ausrichtet.59 Folglich kommt es zu einer 

Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes und des Demokratieprinzips.60 

Zudem kann das soziale Rechtsstaatsprinzip verletzt werden, sofern die 

                                            
55  Vgl. BKA, Bundeslagebild Korruption 2007, S. 14 f. 
56  Vgl. Dölling, Dieter, Handbuch der Korruptionsprävention, S. 27, Rn. 36; Vgl. Ax, Dr. 

Thomas/Schneider, Matthias, Rechtshandbuch Korruptionsbekämpfung: Prävention - 
Vergabeverfahren - Sanktionen - Selbstreinigung, Berlin 2006, S. 47 [im Folgenden 
zitiert als „Rechtshandbuch Korruptionsbekämpfung“]; Vgl. Grupp, Bruno, 
Korruptionsabwehr, S. 39; Vgl. Organisation for Economic Cooperation and 
Development (OECD), No longer Business as Usual: Im Kampf gegen Bestechung 
und Korruption, Köln 2001, S. 20 f. [im Folgenden zitiert als “OECD, No longer 
Business as Usual”]. 

57  Vgl. Ax, Dr. Thomas/Schneider, Matthias, Rechtshandbuch Korruptionsbekämpfung, 
S. 47; Vgl. Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 39; Vgl. OECD, No longer Business 
as Usual, S. 19 f.; Vgl. Dölling, Dieter, Handbuch der Korruptionsprävention, S. 27, 
Rn. 36. 

58  Vgl. Dölling, Dieter, Handbuch der Korruptionsprävention, S. 27 f., Rn. 37 ff; Vgl. LKA 
BW, Bericht der KGK, S. 23; Vgl. Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 39. 

59  So auch Dölling, Dieter, Handbuch der Korruptionsprävention, S. 27, Rn. 37. 
60  So auch Dölling, Dieter, Handbuch der Korruptionsprävention, S. 27, Rn. 37; Vgl. 

Bannenberg, Britta/Schaupensteiner, Wolfgang, Portrait einer Wachstumsbranche,  
S. 44 f. 
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durch korrupte Handlungen erhöhten Kosten und die damit reduzierten 

Haushaltsmittel dazu führen, dass Mittel, die für sozialstaatliche Zwecke 

bestimmt waren, nicht mehr für diese zur Verfügung stehen.61 

Möglicherweise müssen aufgrund der durch überhöhte Preise 

fortgeschrittenen Verschuldung des Landes höhere Steuern erhoben 

werden. Somit kann sich z.B. der Anreiz für Bürger entwickeln in die 

Schattenwirtschaft zu wechseln. 62 Dieser Anreiz kann durch die schlechte 

Vorbildfunktion der als korrupt bekannt gewordenen Behörden noch 

verstärkt werden. 

 

Außerdem führen bekannt gewordene korrupte Handlungen in der 

öffentlichen Verwaltung i.d.R. auch zu einem Vertrauensverlust bei den 

Bürgern. Demnach kann dies bei den Bürgern einen Verfall des 

Rechtsbewusstseins und sogar politischen Verdruss nach sich ziehen.63 

 

Bei einer Ausbreitung von korrupten Handlungen besteht ferner die 

Gefahr, dass diese zunehmend toleriert werden und die Geschäftsmoral 

verfällt.64  

 

Wird in der sozialen Marktwirtschaft der so wichtige Wettbewerb durch 

Korruptionskriminalität verdrängt, so verringert sich dessen 

Leistungsfähigkeit und Produktivität, Investitions- und Wachstumsraten 

können sinken.65 

 

                                            
61  So auch Dölling, Dieter, Handbuch der Korruptionsprävention, S. 27, Rn. 37; Vgl. 

Bannenberg, Britta/Schaupensteiner, Wolfgang, Portrait einer Wachstumsbranche,  
S. 44 f. 

62  Vgl. OECD, No longer Business as Usual, S. 20 f. 
63  Vgl. Dölling, Dieter, Handbuch der Korruptionsprävention, S. 28, Rn. 38; ; Vgl. 

Bannenberg, Britta/Schaupensteiner, Wolfgang, Portrait einer Wachstumsbranche, S. 
44 f,; Vgl. LKA BW, Bericht der KGK, S. 23; Vgl. Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 
40. 

64  So auch Dölling, Dieter, Handbuch der Korruptionsprävention, S. 28, Rn. 39; Vgl. 
Bannenberg, Britta/Schaupensteiner, Wolfgang, Portrait einer Wachstumsbranche, S. 
44 f. 

65  Vgl. Dölling, Dieter, Handbuch der Korruptionsprävention, S. 28, Rn. 39; Vgl. 
Bannenberg, Britta/Schaupensteiner, Wolfgang, Portrait einer Wachstumsbranche, S. 
44 f. 
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Schließlich können z.B. Imageschäden enorme Ausmaße annehmen, 

denn in einem Korruptionsskandal stehen neben dem korrupten Beamten 

bzw. Angestellten i.d.R. auch die Vorgesetzten und die betroffene 

Behörde in der Kritik.66 Jedoch müssen auch unbeteiligte Mitarbeiter 

anderer Behörden darunter leiden, sofern diese in derselben 

Fachabteilung tätig sind wie der entlarvte korrupte Beamte bzw. 

Angestellte.67 

 

Außerdem zählen die Wettbewerbsnachteile der ehrlichen 

Mitkonkurrenten zu den indirekten Schäden.68  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Korruptionskriminalität somit in 

sehr hohem Maße sozialschädlich ist.69 

 

 

5. Verdachtsmomente erkennen – aber wie? 

Um die Ansätze korrupter Machenschaften erkennen zu können, müssen 

verschiedene Faktoren beachtet werden. Zunächst gilt es festzustellen, 

welche Arbeitsbereiche am ehesten korruptionsanfällig sind. Ebenso muss 

bedacht werden, welche Mitarbeiter am ehesten korruptionsgefährdet 

sind, welche Motive sie dazu antreiben können und welche 

Korruptionsbegünstigenden Ursachen und Schwachstellen es in der 

öffentlichen Verwaltung gibt.70 Erst dann ist es möglich, entstehende bzw. 

bestehende Korruptionsbeziehungen anhand Täterphasen und sog. 

Indikatoren zu erkennen und richtig zu interpretieren, effektiv zu handeln 

und eventuellen korrupten Handlungen wirksam vorzubeugen.71 

                                            
66  Vgl. Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 40. 
67  Vgl. Röhrich, Raimund, Methoden der Korruptionsbekämpfung: Risiken erkennen - 

Schäden vermeiden, Berlin 2008, S. 20 f [im Folgenden zitiert als „Methoden der 
Korruptionsbekämpfung“]; Vgl. Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 40. 

68  Vgl. LKA BW, Bericht der KGK, S. 23. 
69  So auch LKA BW, Bericht der KGK, S. 23. 
70  Vgl. auch Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 35 f. 
71  Vgl. Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 35 f. 
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5.1. Korruptionsschwerpunkte, korruptionsbegünstige nde 

Ursachen und Schwachstellen  

5.1.1. Korruptionsschwerpunkte 

5.1.1.1. Korruptionsgefährdete Bereiche 

Korruptionsdelikte sind in nahezu allen Bereichen der Verwaltung 

möglich.72  

 

Nach den Empfehlungen zur Richtlinie der Bundesregierung zur 

Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung (RL) ist ein Arbeitsbereich 

dann korruptionsgefährdet, wenn durch das Verhalten oder eine 

getroffene Entscheidung der Behördenmitarbeiter  

 

• von Dritten Nachteile abgewehrt werden oder diese Vorteile 

materieller oder immaterieller Art erhalten 

 und 

• die Dritten den Behördenmitarbeitern einen Vorteil gewähren 

können, obwohl kein gesetzlicher oder tariflicher Anspruch darauf 

besteht.73 

 

Nach Ermittlungen des BKA betreffen die polizeilich bekannt gewordenen 

Korruptionsfälle - wie schon in den Vorjahren - schwerpunktmäßig die 

öffentliche Verwaltung.74 

 

                                            
72  Vgl. Bannenberg, Britta/Schaupensteiner, Wolfgang, Portrait einer 

Wachstumsbranche, S. 59. 
73  Vgl. BMI, Empfehlung zu Nr. 2 der RL; Vgl. Dölling, Dieter, Handbuch der 

Korruptionsprävention, S. 295. 
74  Der in Abbildung 6 dargestellte überproportional große Anteil der Korruptionsfälle in 

der öffentlichen Verwaltung gegenüber der Wirtschaft lässt allerdings nicht darauf 
schließen, dass es in der freien Wirtschaft wesentlich weniger Korruptionsfälle gibt. 
Vielmehr ist von einem hohen Dunkelfeld in der Wirtschaft auszugehen. Bedingt wird 
dies möglicherweise durch zu erwartende Imageschäden der betreffenden 
Unternehmen, die dazu führen, dass Korruptionshandlungen intern behandelt werden 
und nicht zur Anzeige kommen.; Vgl. BKA, Bundeslagebild Korruption 2007, S. 8 f. 
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Abbildung 6: Schwerpunkte der Korruption75 

 

Insbesondere stoßen Ermittler im Bereich der öffentlichen Verwaltung 

immer wieder auf folgende korruptionsgefährdete Risikobereiche: 

• Abteilungen, die Genehmigungen, Konzessionen und Lizenzen 

erteilen oder überprüfen 

• Abteilungen, die Rechnungskontrollen und Kontrollen bezüglich 

des Aufmasses, der Lieferung und der vertragsgemäßen 

Ausführung durchführen 

• Abteilungen, in denen geldwerte Insiderinformationen vorhanden 

sind 

• Bauwesen 

• Behörden oder Abteilungen, die Abgaben, Entgelte, Gebühren 

festsetzen und erheben 

• grundsätzlich Behörden oder Abteilungen, die Haushaltsmittel in 

größerem Umfang bewirtschaften 

• Leistungsverwaltung 

• Öffentliche Auftragsvergabe 

• Vorschusskassen und Zahlstellen 

• Steuerverwaltung 

• Verwaltung bzw. Vergabe von öffentlichen Mitteln, Subventionen, 

Zuschüssen, Zuwendungen und weiteren Fördermitteln.76 

                                            
75  Vgl. BKA, Bundeslagebild Korruption 2007, S. 8. 
76  Vgl. Dölling, Dieter, Handbuch der Korruptionsprävention, S. 295; Vgl. Bannenberg, 

Britta/Schaupensteiner, Wolfgang, Portrait einer Wachstumsbranche, S. 60 f.; Vgl. 
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Sehr stark korruptionsanfällig ist hierbei das Bauwesen.77 So kommen laut 

dem BKA 44,5 Prozent der Geber aus diesem Bereich.78 Auch das LKA 

BW veranschaulicht in seinem Jahresbericht 2007 zur 

Korruptionskriminalität, dass insbesondere die Vergabe öffentlicher 

Aufträge bezüglich Bauvorhaben oder sonstigen Beschaffungen ein 

großer Zielbereich korruptiven Handelns ist.79 

5.1.1.2. Täterkreise 

Grundsätzlich lässt sich keine Beschreibung typischer Täterkreise bzw. 

Täterpersönlichkeiten erstellen.80 Dennoch gibt es bestimmte 

Gemeinsamkeiten der bisher aufgefallenen Wirtschaftsstraftäter, „die über 

die übliche Beschreibung des typischen Wirtschaftsstraftäters nach 

Sozialdaten hinausgehen.“81 

 

So gab es nach Angaben des BKA im Jahr 2007 insgesamt 6.065 

Korruptionsstraftäter, wovon 5.250 männlichen Geschlechts und nur 815 

weiblichen Geschlechts waren. 82 Das heißt, dass 86,56 Prozent der 

Korruptionsstraftäter männlichen Geschlechts waren. Wie in Abbildung 7 

                                                                                                                        
LKA BW, Jahresbericht 2007, S.15 f.; Vgl. Ax, Dr. Thomas/Schneider, Matthias, 
Rechtshandbuch Korruptionsbekämpfung, S. 26; Vgl. Fiebig, Helmut/Junker, 
Heinrich, Korruption und Untreue im öffentlichen Dienst: Erkennen - Bekämpfen - 
Vorbeugen, 2. Aufl., Berlin 2004, S. 49 ff. [im Folgenden zitiert als „Korruption und 
Untreue“]; Vgl. LKA BW, Bericht der KGK, S. 52 f.; Vgl. BMI, Empfehlung zu Nr. 2 der 
RL. 

77  Vgl. Bannenberg, Britta/Schaupensteiner, Wolfgang, Portrait einer 
Wachstumsbranche, S. 55 f. 

78  Vgl. Bannenberg, Britta/Schaupensteiner, Wolfgang, Portrait einer 
Wachstumsbranche, S. 55. 

79  Vgl. LKA BW, Jahresbericht 2007, S. 15 f. 
80  Vgl. Claussen, Hans Rudolf/Ostendorf, Heribert, Korruption im öffentlichen Dienst, S. 

74. 
81  Vgl. Claussen, Hans Rudolf/Ostendorf, Heribert, Korruption im öffentlichen Dienst, S. 

74. 
82  Vgl. BKA, Kriminalitätsstatistik: PKS-Zeitreihen für den Zeitraum von 1987 bis 2007, 

Tabelle 20: Aufgliederung der Tatverdächtigen nach Alter, S. 96 ff., 
http://www.bka.de/pks/zeitreihen/pdf/t20_tv.pdf, Stand: 02.03.2009 [im Folgenden 
zitiert als „BKA, PKS-Zeitreihen“]; Vgl. BKA, PKS-Zeitreihen, Tabelle 20, 
Aufgliederung der Tatverdächtigen - männlich - nach Alter, S. 96 ff., 
http://www.bka.de/pks/zeitreihen/pdf/t20_tv_m.pdf, Stand: 02.03.2009; Vgl. BKA, 
PKS-Zeitreihen, Tabelle 20, Aufgliederung der Tatverdächtigen - weiblich - nach 
Alter, S. 96 ff., http://www.bka.de/pks/zeitreihen/pdf/t20_tv_w.pdf, Stand: 02.03.2009. 
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erkennbar ist, waren Korruptionsstraftäter nicht nur im Jahr 2007, sondern 

auch schon die Jahre zuvor, meist männlich. 
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 Abbildung 7: Männliche und weibliche Tatverdächtige83 

 

Zudem ist den Polizeilichen Kriminalstatistiken aus den Jahren 1998 bis 

2007 und der daraus erstellten Abbildung 8 zu entnehmen, dass die 

meisten der Korruptionsstraftäter die deutsche Staatsangehörigkeit 

besitzen. 
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 Abbildung 8: Deutsche und nichtdeutsche Tatverdächtige84 

 

Für Korruptionsfälle der Struktur 185 kann man aber keine weiteren 

Gemeinsamkeiten für typische Täter deklarieren.86 Vielmehr gibt es bei 

                                            
83  Eigene Darstellung; Vgl. Bundeskriminalamt, Kriminalstatistik: PKS-Zeitreihen für den 

Zeitraum von 1987 bis 2007, Tabelle 20, http://www.bka.de/, Stand: 02.03.2009.  
84  Eigene Darstellung; Vgl. BKA, PKS-Zeitreihen, Tabelle 40, http://www.bka.de/, Stand: 

02.03.2009 
85  Unter Korruptionsfällen der Struktur 1 sind bagatellartige und gelegentliche 

Korruptionshandlungen, also Fälle der situativen Korruption zu verstehen., Vgl. 
Claussen, Hans Rudolf/Ostendorf, Heribert, Korruption im öffentlichen Dienst, S. 58 f. 
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Korruptionshandlungen dieser Art sehr unterschiedliche Täter.87 Täter 

kann also jedermann sein.88 

 

Bei dem typischen Täter der Korruptionskriminalität der Strukturen 289 und 

390 ist jedoch weiterhin auffällig, dass dieser oftmals 

• außergewöhnliche Rechtfertigungstechniken besitzt, 

• ehrgeizig ist, 

• gesellschaftliche Anerkennung sucht91 

• in legalen, unscheinbaren Sozialstrukturen lebt, 

• langjähriger Mitarbeiter der Behörde ist 

• Strukturen korrupter Handlungen bereits lange Zeit (über 10-20 

Jahre) kennt, 

• nicht vorbestraft ist, 

• rechtmäßige Wertvorstellungen hat, 

• sich als legal handelnd betrachtet, 

• überdurchschnittliches berufliches Engagement zeigt, 

• über hohe Fachkompetenz verfügt, 

• verhältnismäßig angepasst ist, 

• viele Aus- bzw. Fortbildungen besitzt und diese häufig auch erst 

über den 2. Bildungsweg erworben hat 

und 

                                                                                                                        
86  Vgl. Claussen, Hans Rudolf/Ostendorf, Heribert, Korruption im öffentlichen Dienst, S. 

74, Rn. 29. 
87  Vgl. Claussen, Hans Rudolf/Ostendorf, Heribert, Korruption im öffentlichen Dienst, S. 

74, Rn. 29. 
88  So auch Claussen, Hans Rudolf/Ostendorf, Heribert, Korruption im öffentlichen 

Dienst, S. 74, Rn. 29. 
89  Unter Korruptionsfällen der Struktur 2 sind gewachsene Korruptionsbeziehungen, 

also Fälle struktureller Korruption zu verstehen.; Vgl. Claussen, Hans 
Rudolf/Ostendorf, Heribert, Korruption im öffentlichen Dienst, S. 58 f. 

90  Bei Korruptionsfällen der Struktur 3 handelt es sich um Netzwerke korrupter 
Personen bzw. Unternehmen, welche oftmals schon zu der organisierten 
Wirtschaftskriminalität zählen.; Vgl. Claussen, Hans Rudolf/Ostendorf, Heribert, 
Korruption im öffentlichen Dienst, S. 58 f. 

91  Vgl. Fiebig, Helmut/Junker, Heinrich, Korruption und Untreue, S. 113 f.; Vgl. 
Claussen, Hans Rudolf/Ostendorf, Heribert, Korruption im öffentlichen Dienst, S. 78 
ff. 



  26 

 

• Wert auf einen hohen Lebensstandard legt und diesen meist auch 

besitzt.92 

 

Wichtig ist es nicht nur die untere Sachbearbeiterebene auf mögliche 

korrupte Machenschaften zu durchleuchten.93 Auch Vorgesetzte jeglicher 

Art können potenzielle Täter sein, insbesondere aufgrund ihrer oftmals viel 

größeren und stärkeren Kundenkontakten und ihrer Kompetenzfülle.94 

5.1.2. Korruptionsfördernde Ursachen 

Jeder Mensch ist korruptionsanfällig.95 Doch nur ein geringer Teil der 

Menschheit begeht korrupte Handlungen.96 Demnach muss es 

verschiedene Faktoren geben, die die Entscheidung korrupte Handlungen 

einzugehen begünstigen.97 Zum einen sind dies persönliche Faktoren und 

zum anderen Faktoren auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene. 

5.1.2.1. Persönliche Faktoren als Ursache 

Häufig werden das Profitstreben eines Täters und der Wunsch nach 

Privilegien für sich selbst bzw. für Angehörige als Ursachen für das 

Entstehen korrupter Handlungen angesehen.98 Damit einher geht oft auch 

ein Streben nach Macht, welches durch das Präsentieren von z.B. durch 

korruptes Handeln erworbenen Statussymbolen gezeigt wird.99 Man ist 

nun jemand und gehört zur privilegierten Machtschicht dazu.100 Insofern 

                                            
92  Vgl. Claussen, Hans Rudolf/Ostendorf, Heribert, Korruption im öffentlichen Dienst, S. 

74 und S. 78 ff. 
93  Vgl. Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 36. 
94  Vgl. Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 36 f. 
95  Vgl. Brenneisen, Hartmut/Hahn, Alexander, Korruption, S. 68. 
96  Vgl. Brenneisen, Hartmut/Hahn, Alexander, Korruption, S. 68. 
97  Vgl. Brenneisen, Hartmut/Hahn, Alexander, Korruption, S. 68. 
98  Vgl. Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 37; Vgl. Vahlenkamp, Werner/Knauß, Ina, 

Korruption - hinnehmen oder handeln?, S. 45 und S. 147. 
99  Vgl. Vahlenkamp, Werner/Knauß, Ina, Korruption - hinnehmen oder handeln?, S. 45 

und S 147 f. 
100  Vgl. Vahlenkamp, Werner/Knauß, Ina, Korruption - hinnehmen oder handeln?, S. 45. 
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werden auch ein überzogenes Anerkennungsbedürfnis und das 

Prestigedenken als Ursachen betrachtet.101 

 

Ein fehlendes bzw. mangelndes Unrechtsbewusstsein ist ebenso ein 

persönlicher Faktor, der als Ursache für das Entstehen von 

Korruptionsdelikten betrachtet werden kann. Dieses wird v.a. auch durch 

negative Vorbilder begünstigt, die z.B. diverse Geschenke nicht ablehnen. 

Warum sollte man nicht also selbst auch z.B. Geschenke annehmen, 

wenn so viele andere dies tun?102 

 

Ebenfalls ursächlich für das Eingehen von korrupten Handlungen kann 

falsch verstandene Loyalität sein103.  

 

Des Weiteren kann mangelnde oder übermäßige Identifikation mit dem 

Dienstherrn ursächlich für das Entstehen von Korruptionsbeziehungen 

sein.104  

 

Zudem kann die, möglicherweise auch offen geäußerte, Unzufriedenheit 

eines Beschäftigten mit dem Dienstherrn die Ursache für korrupte 

Handlungen darstellen.105  

 

Außerdem werden berufliche Langeweile oder Überforderung, fehlende 

Aufstiegschancen und v.a. auch individuell empfundene Unterbezahlung 

                                            
101  Vgl. Vahlenkamp, Werner/Knauß, Ina, Korruption - hinnehmen oder handeln?, S. 45; 

Vgl. Mischkowitz, Robert/Bruhn, Heike u.a., Einschätzungen zur Korruption in Polizei, 
Justiz und Zoll: ein gemeinsames Forschungsprojekt des Bundeskriminalamtes und 
der Polizeiführungsakademie, in: Bundeskriminalamt/Kriminaltechnisches Institut 
(Hrsg.), BKA-Forschungsreihe, Band 46, Wiesbaden 2000, S. 206 [im Folgenden 
zitiert als „Einschätzungen zur Korruption“]. 

102  Vgl. Brenneisen, Hartmut/ Hahn, Alexander, Korruption, S. 68; Vgl. auch 
Vahlenkamp, Werner/Knauß, Ina, Korruption - hinnehmen oder handeln?, S. 150 f. 

103  Vgl. Mischkowitz, Robert/Bruhn, Heike u.a., Einschätzungen zur Korruption, S. 206. 
104  Vgl. Mischkowitz, Robert/Bruhn, Heike u.a., Einschätzungen zur Korruption, S. 206; 

Vgl. Vahlenkamp, Werner/Knauß, Ina, Korruption - hinnehmen oder handeln?, S. 45 f. 
105  Vgl. Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 37; Vgl. Mischkowitz, Robert/Bruhn, Heike 

u.a., Einschätzungen zur Korruption, S. 206; Vgl. auch Vahlenkamp, Werner/Knauß, 
Ina, Korruption - hinnehmen oder handeln?, S. 45 f. 
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immer wieder als vorrangige Motive für das Eingehen von 

Korruptionsbeziehungen genannt106  

 

Private Kontakte zu Lobbyisten und Nebentätigkeiten jeglicher Art können 

darüber hinaus Ursache für korrupte Handlungen sein.107 

 

Private Probleme, wie z.B. Schulden aufgrund einem zu hohen 

Lebensstandard oder Sucht können auch dazu führen korrupte 

Handlungen einzugehen. 108 Besonders dann, wenn man finanzielle 

Probleme hat, möchte man diese so schnell und bequem wie möglich in 

den Griff bekommen. Bestechungsgelder sind in solchen Situationen 

folglich eine große Verlockung. 

5.1.2.2. Gesamtgesellschaftlichen Faktoren als Ursa che 

Der „Wandel vom Gemeinwohl zum Meinwohl“109 ist einer der 

gesamtgesellschaftlichen Faktoren, der als Ursache für das Entstehen von 

Korruptionsdelikten betrachtet werden kann. Der gesellschaftliche 

Werteverfall und viele negative „Vorbilder“ führen dazu, dass korrupte 

Handlungen als nichts Schlimmes mehr gelten.110 Dadurch, dass „es“ alle 

tun, können korrupte Handlungen begünstigt werden.111 

 

                                            
106  Vgl. Fiebig, Helmut/Junker, Heinrich, Korruption und Untreue, S. 113, Rn. 93; Vgl. 

Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 37; Vgl. Mischkowitz, Robert/Bruhn, Heike u.a., 
Einschätzungen zur Korruption, S. 206; Vgl. Vahlenkamp, Werner/Knauß, Ina, 
Korruption - hinnehmen oder handeln?, S. 45 f. 

107  Vgl. Mischkowitz, Robert/Bruhn, Heike u.a., Einschätzungen zur Korruption, S. 206. 
108  Vgl. Brenneisen, Hartmut/Hahn, Alexander, Korruption, S. 68; ; Vgl. Fiebig, 

Helmut/Junker, Heinrich, Korruption und Untreue, S. 112 f.; Vgl. Grupp, Bruno, 
Korruptionsabwehr, S. 37; Vgl. Mischkowitz, Robert/Bruhn, Heike u.a., 
Einschätzungen zur Korruption, S. 206. 

109  Vahlenkamp, Werner/Knauß, Ina, Korruption - hinnehmen oder handeln?, S. 45. 
110  Vgl Brenneisen, Hartmut/Hahn, Alexander, Korruption, S. 69; Vgl. Grupp, Bruno, 

Korruptionsabwehr, S. 35; Vgl. Mischkowitz, Robert/Bruhn, Heike u.a., 
Einschätzungen zur Korruption, S. 204 f.; Vgl. Vahlenkamp, Werner/Knauß, Ina, 
Korruption - hinnehmen oder handeln?, S. 45. 

111  Vgl Brenneisen, Hartmut/Hahn, Alexander, Korruption, S. 69; Vgl. Grupp, Bruno, 
Korruptionsabwehr, S. 35; Vgl. Mischkowitz, Robert/Bruhn, Heike u.a., 
Einschätzungen zur Korruption, S. 204 f.; Vgl. Vahlenkamp, Werner/Knauß, Ina, 
Korruption - hinnehmen oder handeln, S. 150. 
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Doch genauso trägt die dürftige Beachtung bzw. Kenntnis des 

Themenkomplex „Korruptionskriminalität“ zum Entstehen von 

Korruptionsbeziehungen bei.112 Führungskräfte und Beschäftigte, die nicht 

mit dieser Thematik vertraut sind, können schließlich kaum dazu beitragen 

korrupte Machenschaften zu erkennen und aufzudecken oder zu 

verhindern. 

 

Oftmals werden auch „ zu viel Bürokratie“ oder die in der Bundesregierung 

vorzufindende Gesetzes- und Normenflut und die damit einhergehende 

Überregulierung vieler Abläufe als korruptionsfördernde Ursachen 

genannt.113 Trotz oder gerade aufgrund der Gesetzes- und Normenflut ist 

es immer wieder auch die fehlende Bestimmtheit und Klarheit von 

Gesetzen und Normen, die als Ursache korrupter Machenschaften 

gesehen wird.114 

 

Schließlich können auch wirtschaftliche Schwierigkeiten in der 

Privatwirtschaft, wie z.B. Konjunktureinbrüche oder die Verschuldung 

eines Unternehmens, wesentlich zur Entstehung korruptiver Handlungen 

beitragen.115 

5.1.2.3. Zusammenfassende Betrachtung der 

Korruptionsbegünstigenden Ursachen 

Die aufgezählten Ursachen sind jedoch nicht abschließend und schon gar 

nicht der alleinige Grund für das Eingehen korrupter Handlungen.116 

Folgenschwer für das Entstehen von Korruptionsbeziehungen sind 

vielmehr die folgenden - oftmals im öffentlichen Dienst aufzufindenden - 

Schwachstellen bei Mitarbeitern aber auch in der Aufbau- und 

Ablauforganisatorischen Struktur der Behörde. 

                                            
112  Vgl. Mischkowitz, Robert/Bruhn, Heike u.a., Einschätzungen zur Korruption, S. 204 f. 
113  Vgl. Mischkowitz, Robert/Bruhn, Heike u.a., Einschätzungen zur Korruption, S. 204 f. 
114  Vgl. Mischkowitz, Robert/Bruhn, Heike u.a., Einschätzungen zur Korruption, S. 204 f. 
115  Vgl. Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 35; Vgl. Vahlenkamp, Werner/Knauß, Ina, 

Korruption - hinnehmen oder handeln, S. 45. 
116  Vgl. Mischkowitz, Robert/Bruhn, Heike u.a., Einschätzungen zur Korruption, S. 207. 
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5.1.3. Korruptionsbegünstigende Schwachstellen 

Schwachstellen in der öffentlichen Verwaltung können beispielsweise zu 

große Ermessensspielräume sein; insbesondere dann, wenn zu viele 

Aufgaben oder Entscheidungskompetenzen bei einer Person liegen.117  

 

Ein besonders häufiges im öffentlichen Dienst anzutreffendes Defizit ist 

das zu lange Verweilen eines Mitarbeiters in einem gefährdeten 

Arbeitsbereich.118  Deutlich wird dies an der Feststellung, dass nicht neue, 

sondern gerade langjährige Mitarbeiter häufig in Korruptionsbeziehungen 

verwickelt sind. Unverständlicherweise haben trotzdem viele Vorgesetze 

blindes Vertrauen in langjährige bzw. spezialisierte Mitarbeiter.119 

 

Zusätzlich tragen ungenügende Dienst- und Fachaufsichten der 

Vorgesetzten und - damit verbunden - fehlende oder unzureichende 

Kontrollen immer wieder dazu bei, dass korrupte Handlungen überhaupt 

entstehen können. 120 Dadurch ist auch die Möglichkeit bestehende 

Korruptionsbeziehungen zu entdecken sehr gering; eine abschreckende 

Wirkung ist demnach kaum gegeben121 

 

Ein immer wieder auftretendes Problem ist zudem die fehlende oder 

mangelnde Transparenz bei Verwaltungshandeln durch Beschäftigte.122 

Denn sobald nicht mehr deutlich zu erkennen ist, wie eine Entscheidung 

zustande gekommen ist, kann nicht mehr überprüft werden, ob diese aus 

Gründen sach- und fachgerechter Erwägung getroffen wurde. 

 

                                            
117  Vgl. Mischkowitz, Robert/Bruhn, Heike u.a., Einschätzungen zur Korruption, S. 205 f. 
118  Vgl. Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 33. 
119  Vgl. Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 33; Vgl. BMI, Richtlinie der 

Bundesregierung, Anlage 2: Leitfaden für Vorgesetzte und Behördenleitungen, S. 7. 
120  Vgl. Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 33; Vgl. Mischkowitz, Robert/Bruhn, Heike 

u.a., Einschätzungen zur Korruption, S. 205 f.; Vgl. BMI, Richtlinie der 
Bundesregierung, Anlage 2: Leitfaden für Vorgesetzte und Behördenleitungen, S. 7. 

121  Vgl. BMI, Richtlinie der Bundesregierung, Anlage 2: Leitfaden für Vorgesetzte und 
Behördenleitungen, S. 7. 

122  Vgl. Mischkowitz, Robert/Bruhn, Heike u.a., Einschätzungen zur Korruption, S. 205 f. 
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Daneben gelten fehlende Empfehlungen zum Verhalten in kritischen 

Situationen und die teilweise damit verbundene mangelnde oder fehlende 

Sensibilisierung der Beschäftigten als Schwachpunkt in der öffentlichen 

Verwaltung.123 

 

Darüber hinaus sind inkompetentes Führungsverhalten und Vorgesetzte, 

die durch entsprechendes Handeln ein negatives Beispiel geben, 

problematisch.124 Ebenso kann ein fehlendes Wir-Gefühl der Mitarbeiter 

und mangelnde Identifizierung mit der Behörde die Korruptionsanfälligkeit 

maßgeblich beeinflussen. 125 

 

Aber auch mangelhafte Personalauswahlverfahren können 

korruptionsrelevant sein.126 Insbesondere, wenn Mitarbeiter mit bisher 

nicht bekannten charakterlichen Schwächen für Stellen in 

korruptionsgefährdeten Bereichen ausgewählt werden, können künftig 

eher Korruptionsbeziehungen entstehen.127 

 

Des Weiteren stellt hin und wieder die dürftige Belohnung und Entlohnung 

der Beschäftigten ein Problem dar.128 Beschäftigte, die nicht ausreichend 

für ihre Tätigkeit gelobt oder belohnt bzw. entlohnt werden, erliegen 

schließlich schneller der Verlockung korrupter Machenschaften. 

 

                                            
123  Vgl. auch Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 33; Vgl. auch Mischkowitz, 

Robert/Bruhn, Heike u.a., Einschätzungen zur Korruption, S. 205 f. 
124  Vgl. auch Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 33; Vgl. Mischkowitz, Robert/Bruhn, 

Heike u.a., Einschätzungen zur Korruption, S. 205 f.; Vgl. auch BMI, Richtlinie der 
Bundesregierung, Anlage 2: Leitfaden für Vorgesetzte und Behördenleitungen, S. 7. 

125  Vgl. Mischkowitz, Robert/Bruhn, Heike u.a., Einschätzungen zur Korruption, S. 205 f. 
126  Vgl. Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 33; Vgl. Mischkowitz, Robert/Bruhn, Heike 

u.a., Einschätzungen zur Korruption, S. 205 f. 
127  Vgl. Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 33; Vgl. Vahlenkamp, Werner/Knauß, Ina, 

Korruption - hinnehmen oder handeln?, S. 140 ff.; Vgl. BMI, Richtlinie der 
Bundesregierung, Anlage 2: Leitfaden für Vorgesetzte und Behördenleitungen, S. 7.  

128  Vgl. Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 34; Vgl. Mischkowitz, Robert/Bruhn, Heike 
u.a., Einschätzungen zur Korruption, S. 205 f.;. 
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Ebenso werden Nebentätigkeiten aller Art als Defizit gewertet, da damit 

Verbindungen von dienstlichen Kontakten zur Wirtschaft mit der 

Möglichkeit privater Dienstleistungsaufträge entstehen können.129 

 

Ferner ist die zunehmende Beauftragung von behördenexternen 

Architektur- oder Ingenieurbüros als Schwachpunkt im 

Verwaltungshandeln zu betrachten, denn in diesen Bereichen ist 

Korruption nur schwer zu kontrollieren.130 

 

5.2. Entstehung der Korruptionsbeziehungen 

5.2.1. Korruptionstypen  

5.2.1.1. Situative Korruption 

Bei der situativen Korruption führen spontane Willensentschlüsse aus 

einer bestimmten Situation heraus zu plötzlichen korrupten 

Handlungen.131 Die Verwirklichung dieser korrupten Handlungen erfolgt 

unmittelbar auf die dienstliche Bearbeitung der Fälle bzw. Vorgänge; d.h. 

ohne vorherige Planung.132 Fälle der situativen Korruption sind 

typischerweise bei alltäglichem Verwaltungshandeln vorzufinden, so z.B. 

wenn ein Verkehrssünder von einer Polizeistreife auf „frischer Tat“ ertappt 

und angehalten wird und versucht einer drohenden Strafe durch 

Geldzahlung zu entkommen.133 Geber und Nehmer kennen sich meist 

nicht und folglich ist hier das Risiko des Initiators zurückgewiesen zu 

werden und eine Strafanzeige zu erhalten besonders hoch.134 

                                            
129  Vgl. Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 33. 
130  Vgl. Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 33. 
131  Vgl. LKA BW, Bericht der KGK, S. 52; Vgl. auch Grupp, Bruno, Koruptionsabwehr, S. 

23. 
132  Vgl. LKA BW, Bericht der KGK, S. 52. 
133  Vgl. auch Claussen, Hans Rudolf/Ostendorf, Heribert, Korruption im öffentlichen 

Dienst, S. 60; Vgl. Bannenberg, Britta, Korruption in Deutschland, S. 97; Vgl. Grupp, 
Bruno, Korruptionsabwehr, S.23 f. 

134  Vgl. Claussen, Hans Rudolf/Ostendorf, Heribert, Korruption im öffentlichen Dienst, S. 
60; Vgl. Bannenberg, Britta, Korruption in Deutschland, S. 97. 
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Trotzdem entstandene Korruptionsbeziehungen situativer Art sind i.d.R. 

von kurzer Dauer und auf eine einmalige korrupte Handlung angelegt. 

Dennoch besteht die Möglichkeit dass aufgetretene Fälle dieser Art 

fortwährend weiterentwickelt werden.135 

5.2.1.2. Strukturelle Korruption 

Die strukturelle Korruption ist ein planmäßiges, i.d.R. auf Dauer 

angelegtes Verhalten, wobei statt einzelner Personen auch mehrere 

Personen auf einmal in Fälle dieser Art verwickelt sein können.136 Nach 

den Erkenntnissen aus bisher aufgedeckten Fällen struktureller Korruption 

erstreckt sich diese Korruptionsform häufig über viele Jahre hinweg.137 

 

Erster Schritt ist häufig das sog. „Anfüttern“. Der Geber versucht dabei 

gezielt durch zunächst kleine Aufmerksamkeiten „bewusst persönliche 

Beziehungen zu schaffen“.138 Diese sollen Vertrauen schaffen und zum 

gegenseitigen Verständnis der jeweiligen Probleme führen.139 Es wird 

schließlich behutsam erkundet, welche Hobbys, Vorlieben, Wünsche oder 

finanziellen Schwierigkeiten der andere hat, um ihm mit sympathischen 

Geschenken eine Freude zu machen, ohne dafür eine Gegenleistung zu 

verlangen.140 I.d.R. wird der Wert der Geschenke dabei mit 

fortschreitender Dauer erhöht.141 Ist dann ein Abhängigkeitsverhältnis 

angebahnt und hat man dann selbst einmal ein Anliegen, wird einem der 

„neu gewonnene Freund“ dieses kaum verwehren.142  

 

                                            
135  Vgl. Mischkowitz, Robert/Bruhn, Heike u.a., Einschätzungen zur Korruption, S.176. 
136  Vgl. LKA BW, Bericht der KGK, S. 51 f. 
137  Vgl. Bannenberg, Britta, Korruption in Deutschland, S. 103; Vgl. Grupp, Bruno, 

Korruptionsabwehr, S. 24. 
138  Vgl. Mischkowitz, Robert/Bruhn, Heike u.a., Einschätzungen zur Korruption, S.178. 
139  Vgl. auch Bannenberg, Britta/Schaupensteiner, Wolfgang, Portrait einer 

Wachstumsbranche, S. 97. 
140  Vgl. auch Bannenberg, Britta/Schaupensteiner, Wolfgang, Portrait einer 

Wachstumsbranche, S. 99. 
141  Vgl. Dölling, Dieter, Handbuch der Korruptionsprävention, S. 24. 
142  Vgl. Dölling, Dieter, Handbuch der Korruptionsprävention, S. 24. 
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Ebenso kann aber eine gezielte Anbahnung bei der man sich bemüht dem 

anderen zu zeigen, „dass man als Nehmer eine zusätzliche Leistung 

erwartet oder als Geber eine Entscheidung erwartet, für die man bereit ist, 

zu zahlen oder eine Leistung zu erbringen“ ein erster Schritt zu 

strukturellen Korruptionshandlungen sein143 Ist eine Leistung erst einmal 

illegal erkauft worden, dann bleibt es häufig nicht nur bei diesem einen 

Mal. Letztendlich ist das Ziel des Initiators die Entwicklung lang 

andauernder Beziehungen, die auf Seiten des Gebers durch das 

Gewähren von materiellen oder immateriellen Vorteilen gekennzeichnet 

ist, um wiederholt illegale Diensthandlungen oder Entscheidungen zum 

eigenen Vorteil zu erreichen.144 Umgekehrt geht es auf der Seite des 

Nehmers darum, wiederholt illegale Diensthandlungen oder 

Entscheidungen zum Vorteil der anderen Partei zu fällen, um von 

materiellen und immateriellen Vorteilen profitieren zu können. 

 

Des Weiteren können korrupte Handlungen struktureller Art durch - nicht 

vermeidbare - engere persönliche oder freundschaftliche Beziehungen 

zwischen Geschäftspartnern entstehen.145 

 

Häufig findet man Korruptionsbeziehungen struktureller Art in diversen 

Zweigen der öffentlichen Verwaltung. I.d.R. gehören die Beteiligten auf der 

Seite der öffentlichen Verwaltung nicht den niederen, sondern den 

höheren Entgelt- bzw. Besoldungsgruppen an und verfügen über eine 

große Entscheidungskompetenz.146 

                                            
143  Vgl. Bannenberg, Britta, Korruption in Deutschland, S. 104. 
144  Vgl. Bannenberg, Britta, Korruption in Deutschland, S. 103; Vgl. Claussen, Hans 

Rudolf/Ostendorf, Heribert, Korruption im öffentlichen Dienst, S. 64. 
145  Vgl. auch Bannenberg, Britta/Schaupensteiner, Wolfgang, Portrait einer 

Wachstumsbranche, S. 99. 
146  Vgl. Bannenberg, Britta, Korruption in Deutschland, S. 103; Vgl. auch Claussen, Hans 

Rudolf/Ostendorf, Heribert, Korruption im öffentlichen Dienst, S. 64.  
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5.2.2. Phasen des Täterverhaltens 

5.2.2.1. Naive Täterphasen 

In der naiven Täterphase ist ein Täter zunächst  im Versuch eine korrupte 

Handlung einzunehmen.147 In diesem Stadium des Täterverhaltens gibt es 

für die Taten meist kein erkennbares System, nach dem der Täter 

vorgeht.148 Ein festes Schema für korrupte Handlungen legt sich ein Täter 

erst später zu.149 Dennoch hinterlassen die Taten in dieser Phase viele 

Spuren und Ansatzpunkte, die zur Entdeckung führen können.150  

5.2.2.2. Organisierte Täterphasen 

Während der organisierten Phase wird der Grundstein für eine kriminelle 

Karriere des Täters gelegt.151 Inzwischen weiß der Täter, dass sein 

Handeln unzulässig ist und versucht darum das Risiko entdeckt zu werden 

möglichst gering zu halten.152 Deshalb wird von nun an versucht 

professionell Taten zu verschleiern, Kontrollen zu umgehen und Spuren 

zu vermeiden.153 Folglich ist in der organisierten Phase z.B. in Akten i.d.R. 

kein Hinweis auf korrupte Handlungen zu finden.154 

5.2.2.3. Sorglose Täterphasen 

Die sorglose Phase tritt erst dann ein, wenn der Täter aus Zeitdruck oder 

fehlendem Überblick über seine Handlungen fehlerhafte Kontrollen in Kauf 

nimmt oder wenn er sich als professionell genug einstuft und sich vor der 

Möglichkeit entdeckt zu werden sicher fühlt.155 Vor allem das große 

Dunkelfeld lässt den Täter oftmals zusätzlich daran glauben, nicht 

                                            
147  Vgl. Röhrich, Raimund, Methoden der Korruptionsbekämpfung, S. 119. 
148  Vgl. Röhrich, Raimund, Methoden der Korruptionsbekämpfung, S. 119. 
149  Vgl. Röhrich, Raimund, Methoden der Korruptionsbekämpfung, S. 119. 
150  Vgl. Röhrich, Raimund, Methoden der Korruptionsbekämpfung, S. 119. 
151  Vgl. Röhrich, Raimund, Methoden der Korruptionsbekämpfung, S. 119. 
152  Vgl. Röhrich, Raimund, Methoden der Korruptionsbekämpfung, S. 119. 
153  Vgl. Röhrich, Raimund, Methoden der Korruptionsbekämpfung, S. 119. 
154  Vgl. Röhrich, Raimund, Methoden der Korruptionsbekämpfung, S. 119. 
155  Vgl. Röhrich, Raimund, Methoden der Korruptionsbekämpfung, S. 119 f. 
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erwischt zu werden.156 Deshalb legt der Täter nun weniger Wert darauf 

Taten zu verschleiern oder Spuren zu vermeiden.157 Demnach ist es in der 

sorglosen Täterphase wieder leichter einen Anfangsverdacht, z.B. aus 

Akten, zu gewinnen.158 

Wird der Täter in dieser Phase nicht entdeckt, wagt er sich i.d.R. aufgrund 

seiner bisher gesammelten Erfahrungen an korrupte Handlungen 

wesentlich größeren Ausmaßes.159 Allerdings geht der Täter dann nicht 

mehr sorglos mit seinem Handeln um. Vielmehr befindet er sich wieder in 

der naiven Phase, die jedoch von kürzerer Dauer als bei seinen ersten 

korrupten Handlungsversuchen ist oder gar übersprungen wird.160 

 

Sofern der Täter und seine korrupten Machenschaften entlarvt werden, 

lassen sich rückblickend oft alle drei Täterphasen gut nachvollziehen.161 

 

5.3. Erkennung der Anzeichen für Korruption 

Nach einer vom BKA durchgeführten Expertenbefragung162 gibt es 

bestimmte Verhaltensweisen, die auf ein korruptes Verhalten hinweisen 

können. Diese als Korruptionssignale bezeichneten Verhaltensweisen 

werden hier in Form von Indikatoren aufgezeigt. 163 Im Folgenden werden 

jedoch nur die wichtigsten Indikatoren genannt. Die umfassende 

Darstellung aller Indikatoren findet sich zur Abrundung in Anlage 6.  

 

Die Indikatoren sind, auch wenn mehrere der nachfolgend genannten bzw. 

der in der Anlage 6 aufgeführten bei einem Beschäftigten auftreten, jedoch 

noch lange kein „Nachweis“ für korrupte Handlungen des betroffenen 

                                            
156  Vgl. Brenneisen, Hartmut/Hahn, Alexander, Korruption, S. 69. 
157  Vgl. Röhrich, Raimund, Methoden der Korruptionsbekämpfung, S. 119 f. 
158  Vgl. Röhrich, Raimund, Methoden der Korruptionsbekämpfung, S. 119 f. 
159  Vgl. Röhrich, Raimund, Methoden der Korruptionsbekämpfung, S. 119 f. 
160  Vgl. Röhrich, Raimund, Methoden der Korruptionsbekämpfung, S. 119 f. 
161  Vgl. Röhrich, Raimund, Methoden der Korruptionsbekämpfung, S. 120. 
162  Vgl. Vahlenkamp, Werner/Knauß, Ina, Korruption - hinnehmen oder handeln?, S. 151 

f. 
163  Vgl. BMI, Richtlinie der Bundesregierung, Anlage 2, S. 8. 
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Beschäftigten!164 Dennoch muss in solchen Fällen kritisch und umfassend 

bewertet werden, ob hinter den bei einem Beschäftigten aufgetretenen 

Indikatoren nicht doch korrupte Machenschaften stecken.165 

 

An die Bewertung der folgenden neutralen Indikatoren und der 

Alarmindikatoren müssen allerdings unterschiedliche Anforderungen 

gestellt werden.166 

5.3.1. Neutrale Indikatoren 

Neutrale Indikatoren - auch sozialneutrale Indikatoren genannt - ergeben 

sich aus dem Verhalten der Beschäftigten und können tagtäglich 

beobachtet werden. Sie geben deshalb „alleine stehend“ kaum Hinweise 

auf das Bestehen korrupter Machenschaften.167 

 

Zu den neutralen Indikatoren zählt beispielsweise ein auffälliger und 

unerklärlich hoher Lebensstandard oder ein sich plötzlich ändernder 

Lebensstil, der nicht mit dem Einkommen des betroffenen Beschäftigten in 

Einklang steht und oftmals mit dem Vorzeigen und der Prahlerei von bzw. 

mit Statussymbolen verbunden ist168 

 

Daneben kann der Verzicht eines Beschäftigten auf Urlaub, dessen 

ständige Unabkömmlichkeit und dafür Verzicht auf Freizeit oder die 

                                            
164  Vgl. BMI, Richtlinie der Bundesregierung, Anlage 2, S. 8. 
165  Vgl. BMI, Richtlinie der Bundesregierung, Anlage 2, S. 8. 
166  Dies ist auch in Nr. 4.1.1 der VwV Korruptionsverhütung und -bekämpfung vom 19. 

Dezember 2005 ersichtlich. 
167  Vgl. Innenministerium Baden-Württemberg, Verwaltungsvorschrift der 

Landesregierung und der Ministerien zur Verhütung unrechtmäßiger und unlauterer 
Einwirkungen auf das Verwaltungshandeln und zur Verfolgung damit 
zusammenhängender Straftaten (VwV Korruptionsverhütung und -bekämpfung) vom 
19. Dezember 2005, in: Bekanntmachung des Innenministeriums über die 
Verwaltungsvorschrift zur Korruptionsverhütung und –bekämpfung vom 19. 
Dezember 2005, GABl. S. 125, Az.: 1-0316.4/74, Nr. 4.1.1 [im Folgenden zitiert als 
„IM BW, VwV Korruption“]. 

168  Vgl. auch IM BW, VwV Korruption, Nr. 4.1.1 Abs. 2; Vgl. BMI, Richtlinie der 
Bundesregierung, Anlage 2, S. 8; Vgl. auch Vahlenkamp, Werner/Knauß, Ina, 
Korruption - hinnehmen oder handeln, S. 154 und S. 158. 
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Anwesenheit eines Beschäftigten trotz Krankheit oder Dienstunfähigkeit 

korruptionsbegünstigend sein.169 

 

Außerdem kann der rätselhafte Widerstand von Beschäftigten bei 

gewissen Entscheidungen, wie z.B. Aufgabenänderungen, Abordnungen, 

Umsetzungen oder Versetzungen, durch Vorgesetze oder die Behörden- 

bzw. Amtsleitung ein Hinweis auf Korruptionsbeziehungen sein.170 

 

Schließlich ist es möglich, dass die plötzliche und unerklärliche 

Verhaltensänderung, wie z.B. aufkommende Verschlossenheit - 

möglicherweise erzeugt durch ein schlechtes Gewissen aufgrund dahinter 

steckender korrupter Machenschaften - eines Beschäftigten gegenüber 

Kollegen und Vorgesetzten oder eine Meinungsänderung des 

Beschäftigten auf korrupte Machenschaften hinweist.171 

5.3.2. Alarmindikatoren aus Sicht der Führungsebene  

Außer den neutralen Indikatoren gibt es noch die sog. Alarmindikatoren. 

Diese sind nach Erfahrungen des BKA besonders kennzeichnend für 

Verwaltungskorruption und bei Auffälligkeiten deshalb sehr kritisch zu 

prüfen.172 Die folgenden Alarmindikatoren wurden durch eine Befragung 

des BKA unter Experten auf der Führungsebene zusammen getragen und 

werden in innerbehördliche Indikatoren, personenbezogene Indikatoren 

und Indikatoren im Bereich der Außenkontakte unterschieden.173 

                                            
169  Vgl. IM BW, VwV Korruption, Nr. 4.1.1 Abs. 2; Vgl. auch Vahlenkamp, Werner/Knauß, 

Ina, Korruption - hinnehmen oder handeln?, S. 155.  
170  Vgl. auch IM BW, VwV Korruption, Nr. 4.1.1 Abs. 2; Vgl. BMI, Richtlinie der 

Bundesregierung, Anlage 2, S. 8; Vgl. auch Vahlenkamp, Werner/Knauß, Ina, 
Korruption - hinnehmen oder handeln, S. 154 f. 

171  Vgl. auch IM BW, VwV Korruption, Nr. 4.1.1 Abs. 2; Vgl. BMI, Richtlinie der 
Bundesregierung, Anlage 2, S. 8; Vgl. Vahlenkamp, Werner/Knauß, Ina, Korruption - 
hinnehmen oder handeln, S. 154 f. 

172  Vgl. auch IM BW, VwV Korruption, Nr. 4.1.1 Abs. 3; Vgl. BMI, Richtlinie der 
Bundesregierung, Anlage 2, S. 8.  

173  Vgl. Vahlenkamp, Werner/Knauß, Ina, Korruption - hinnehmen oder handeln?, S. 153 
f. 
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5.3.2.1. Innerbehördliche Indikatoren 

Zu den innerbehördlichen Indikatoren zählen zum einen nicht 

nachvollziehbare Überstunden eines Beschäftigten, die aus eigenem 

Willen geleistet werden.174 

 

Auch das Ignorieren bzw. „Übersehen“ von sog. Mitzeichnungspflichten 

oder  das Hinwegsetzen über bzw. das „Übersehen“ von Vorschriften bei 

der Fallbearbeitung oder -entscheidung kann korruptionsrelevant sein.175 

 

Überdies können die Ansammlung „kleiner Unregelmäßigkeiten“ in der 

Fallbearbeitung und abweichende Fallbearbeitungen und -entscheidungen 

bei Fällen mit gleichartigem Sachverhalt und ungleichen Antragstellern 

Einfallstore für Korruption sein.176 

 

Außerdem besteht die Möglichkeit, dass nicht erwartete, atypische 

Entscheidungen zu diversen Verwaltungsakten - wie z.B. die 

Genehmigung eines versagten Bauantrags - ohne plausible 

Begründungen auf Korruptionsdelikte hin deuten. 177 

 

Ein weiteres Warnsignal kann das Umgehen sein, Vergleichsangebote 

einzuholen.178 Gleichfalls ist besondere Vorsicht geboten, wenn 

Beschäftigte versuchen öffentliche Ausschreibungen zu verhindern oder 

gar künftige Aufträge splitten, um freihändige Vergaben zu ermöglichen.179 

                                            
174  Vgl. Vahlenkamp, Werner/Knauß, Ina, Korruption - hinnehmen oder handeln?, S. 154. 
175  Vgl. auch IM BW, VwV Korruption, Nr. 4.1.1 Abs. 3; Vgl. auch BMI, Richtlinie der 

Bundesregierung, Anlage 2, S. 8; Vgl. auch Vahlenkamp, Werner/Knauß, Ina, 
Korruption - hinnehmen oder handeln?, S. 153. 

176  Vgl. auch IM BW, VwV Korruption, Nr. 4.1.1 Abs. 3; Vgl. auch BMI, Richtlinie der 
Bundesregierung, Anlage 2, S. 8; Vgl. Vahlenkamp, Werner/Knauß, Ina, Korruption - 
hinnehmen oder handeln?, S. 153. 

177  Vgl. auch IM BW, VwV Korruption, Nr. 4.1.1 Abs. 3; Vgl. auch BMI, Richtlinie der 
Bundesregierung, Anlage 2, S. 8; Vgl. Vahlenkamp, Werner/Knauß, Ina, Korruption - 
hinnehmen oder handeln?, S. 153. 

178  Vgl. Vahlenkamp, Werner/Knauß, Ina, Korruption - hinnehmen oder handeln?, S. 153. 
179  Vgl. Vahlenkamp, Werner/Knauß, Ina, Korruption - hinnehmen oder handeln?, S. 154. 
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Heikel wird es speziell bei einer Anhäufung beschränkt öffentlicher oder 

freihändiger Vergaben.180 

5.3.2.2. Personenbezogene Indikatoren 

Personenbezogene Indikatoren sind grundsätzlich mit den neutralen 

Indikatoren übereinstimmend.181 Zusätzlich zu den neutralen Indikatoren 

werden lediglich folgende personenbezogenen Indikatoren genannt: 

 

• auffällige Äußerungen von Angehörigen oder Bekannten des 

Beschäftigten, möglicherweise sogar öffentlich182 

 

• Desinteresse oder aber übertriebener Eifer eines Beschäftigten im 

Dienst und damit verbundene unerwartete positive oder negative 

Veränderungen in den Leistungen183 

5.3.2.3. Indikatoren im Bereich der Außenkontakte 

Charakteristisch für Korruptionshandlungen sind auffällige, häufig 

auftretende Rechenfehler, Nachbesserungen in Leistungsverzeichnissen 

und aufwändige Nachtragsarbeiten.184 

 

Mindestens ebenso bedenklich sind erhebliche wiederholte 

Überschreitungen der geplanten Auftragswerte.185 

 

Nimmt ein Beschäftigter wiederholt Außentermine ohne einleuchtende 

Begründung wahr, kann dies auch ein Merkmal für Korruption sein.186 
                                            
180  Vgl. Vahlenkamp, Werner/Knauß, Ina, Korruption - hinnehmen oder handeln?, S. 157. 
181  In der Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der 

Bundesverwaltung und in der VwV Korruptionsverhütung und -bekämpfung des 
Landes Baden-Württemberg sind die jeweils genannten neutralen Indikatoren nahezu 
übereinstimmend mit den von Werner Vahlenkamp und Ina Knauß genannten 
personenbezogenen Indikatoren.; Vgl. BMI, Richtlinie der Bundesregierung, Anlage 2, 
S. 8; Vgl. IM BW, VwV Korruption, Nr. 4.1.1 Abs. 3; Vgl. Vahlenkamp, Werner/Knauß, 
Ina, Korruption - hinnehmen oder handeln?, S. 153 f.  

182  Vgl. Vahlenkamp, Werner/Knauß, Ina, Korruption - hinnehmen oder handeln?, S. 155. 
183  Vgl. Vahlenkamp, Werner/Knauß, Ina, Korruption - hinnehmen oder handeln?, S. 155. 
184  Vgl. BMI, Richtlinie der Bundesregierung, Anlage 2, S. 9. 
185  Vgl. BMI, Richtlinie der Bundesregierung, Anlage 2, S. 9. 
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Letztlich können die privilegierte Bearbeitung von Fällen bzw. Vorgängen 

und die Bevorzugung bestimmter Auftragnehmer bzw. Unternehmer, v.a. 

bezüglich positiven Entscheidungen i.V.m. auffällig kurzer 

Bearbeitungszeit, ein Merkmal für korrupte Handlungen sein.187 

5.3.3. Zusammenfassende Betrachtung der Indikatoren   

Betrachtet man die neutralen Indikatoren und die Alarmindikatoren 

genauer, so kann man feststellen, dass diese v.a. mit Begriffen wie z.B. 

atypisch, auffällig, unbegreiflich oder ungewöhnlich versehen sind. 

Demzufolge sollte man als Führungskraft grundsätzlich aufmerksam 

werden, sobald sich etwas außerhalb der Norm bewegt.188 

 

Auftretende Indikatoren sind jedoch noch lange kein Beweis für korrupte 

Handlungen. Speziell sozialneutrale Indikatoren können tagtäglich 

auftreten und sind auch gesellschaftlich akzeptiert. Treten lediglich 

sozialneutrale Indikatoren auf, sagen diese noch nichts aus. Treten aber 

insbesondere Alarmindikatoren gehäuft auf, liegt ein Anfangsverdacht 

nahe189. Dementsprechend sollte190 man tätig werden und die 

nachfolgenden Handlungsschritte befolgen. 

 

 

                                                                                                                        
186  Vgl. IM BW, VwV Korruption, Nr. 4.1.1 Abs. 3. 
187  Vgl. auch IM BW, VwV Korruption, Nr. 4.1.1 Abs. 3; Vgl. auch BMI, Richtlinie der 

Bundesregierung, Anlage 2, S. 9; Vgl. Vahlenkamp, Werner/Knauß, Ina, Korruption - 
hinnehmen oder handeln?, S. 155. 

188  Diese Erkenntnisse stammen aus Forschungsarbeiten des BKA.; Vgl. BMI, Richtlinie 
der Bundesregierung, S. 9; Vgl. Vahlenkamp, Werner/Knauß, Ina, Korruption - 
hinnehmen oder handeln?, S. 159. 

189  Siehe Anlage 11. 
190  An dieser Stelle wäre das Wort „muss“ korrekt. Das Wort „sollte“ wurde hier so 

gewählt, da nicht auf die folgenden Handlungsschritte und die Thematik der VwV 
Korruption, speziell auf Nr.4.1.3 dieser VwV vorgegriffen werden soll. 
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6. Handlungsschritte und Verhalten in Verdachtsmome nten  

6.1. Auftreten eines Korruptionsverdachts 

Verdachtsmomente für eine Korruptionsstraftat können sich durch 

Hinweise von Beschäftigten oder Dritten, wie z.B. Privatpersonen oder 

Unternehmer ergeben.191 Ebenso kann unter Umständen ein 

Korruptionsverdacht aufgrund entsprechender Meldungen in den Medien 

begründet werden.192 Aber auch interne Feststellungen können zu einem 

Verdacht führen.193 Ob es sich bei den Hinweisen auf Unregelmäßigkeiten 

tatsächlich um verdachtsbegründete Indikatoren handelt und, ob diese 

überhaupt zu einer Bestätigung des Verdachts führen, kann sich erst 

durch umfassende - teilweise von den Strafverfolgungsbehörden 

geleistete - Aufklärungsarbeit herausstellen.194 Um eine gute 

Aufklärungsarbeit zu ermöglichen, ist deshalb zunächst nach geregelten 

Handlungsschritten, die eine sachgerechte und angemessene 

Vorgehensweise gewährleisten, vorzugehen.  

 

6.2. Erste Handlungsschritte 

Sollte ein Verdacht auf Korruptionsbeziehungen bestehen, gibt die VwV 

Korruptionsverhütung und -bekämpfung, im folgenden VwV genannt, erste 

Handlungsschritte vor.  

 

Gem. Nr. 4.1.3. Abs. I der VwV Korruptionsverhütung und -bekämpfung 

sind Mitarbeiter verpflichtet unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, 

ihren Vorgesetzten zu unterrichten, sobald sie neutrale Indikatoren oder 

Alarmindikatoren gem. Nr. 4.1.1. der VwV  wahrnehmen.195.  

                                            
191  Vgl. Bekemann, Uwe, Kommunale Korruptionsbekämpfung, S. 12. 
192  Vgl. Bekemann, Uwe, Kommunale Korruptionsbekämpfung, S. 12. 
193  Vgl. Bekemann, Uwe, Kommunale Korruptionsbekämpfung, S. 12. 
194  Vgl. Bekemann, Uwe, Kommunale Korruptionsbekämpfung, S. 11. 
195  Diese Verpflichtung trifft Beamte schon aufgrund der Treue-, Beratungs- und 

Unterstützungspflicht. Eine identische Verpflichtung gilt für Tarifbeschäftigte.; Vgl. 
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Da der Vorgesetzte i.d.R. selbst Vorgesetzte hat, fällt er ebenfalls unter 

den in Nr. 4.1.3. Abs. I VwV genannten Mitarbeiterkreis. Somit ist jeder bei 

entsprechenden Beobachtungen der genannten Indikatoren - auch bei 

eigenen Vorgesetzten - verpflichtet dies zu melden. Gem. Nr. 4.1.3. Abs. II 

muss allerdings nicht der Dienstweg eingehalten werden, sofern der 

eigene Vorgesetzte verdächtigt wird. Vielmehr ist es in dieser Situation 

möglich, direkt den Amtsvorstand bzw. Behördenleiter oder die hierfür 

bestimmte Stelle im zuständigen Ministerium auf den durch die 

wahrgenommen Indikatoren entstandenen Verdacht aufmerksam zu 

machen. 

 

6.3. Weitere Handlungsschritte bei einem 

Korruptionsverdacht gegen Mitarbeiter 196 

Wird man als Vorgesetzter von einem Mitarbeiter auf beobachtete neutrale 

Indikatoren oder Alarmindikatoren aufmerksam gemacht, so sind gem. Nr. 

4.1.3 Abs. I der VwV die wahrgenommenen Indikatoren zu bewerten. 

Dazu sollte folgendermaßen vorgegangen werden: 

6.3.1. Glaubhaftigkeit der Behauptungen prüfen 

Zunächst sollte man die Information in Eigenregie soweit möglich auf ihren 

Wahrheitsgehalt hin prüfen.197 Hierzu ist es wichtig zu überlegen, ob die 

Behauptungen 

• „Insiderwissen“ enthalten 

• schlüssig sind 

• bzgl. der genannten Personen bzw. Objekte wahr sein können 

• in der vorhanden Organisationsstruktur möglich sind.198 

                                                                                                                        
Bekemann, Uwe, Kommunale Korruptionsbekämpfung, S. 11.; Vgl. Wagner, Fritjof, 
Beamtenrecht, 9. Aufl., Heidelberg u.a. 2006, S. 195 ff. 

196  Vgl. BMI, Richtlinie der Bundesregierung, S. 9 f., Vgl. IM BW, VwV Korruption.  
197  Siehe Anlage 11. 
198  Siehe Anlage 11. 
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6.3.2. Vorsichtige Bewertung und Gewichtung der beo bachteten 

Indikatoren 

Die bisherigen Erkenntnisse sollten nun mit dem zuständigen 

Ansprechpartner für Korruption bzw. Antikorruptionsbeauftragten199 

besprochen werden.200 Mit ihm gemeinsam sollte auch die Bewertung und 

Gewichtung der beobachteten Indikatoren vorgenommen werden.201 Denn 

insbesondere die Bewertung der Indikatoren ist nicht leicht und erfordert 

viel Erfahrung, mit welcher der Ansprechpartner helfen kann.202 

Bei dieser Bewertung sollte vor allen Dingen auch darauf geachtet 

werden, welche Anhaltspunkte für die Unschuld des verdächtigten 

Mitarbeiters sprechen.203 

 

Nach all diesen Überlegungen kommt man i.d.R. entweder zu dem 

Schluss, dass der anfängliche Verdacht auf falschen Annahmen beruhte 

und folglich widerlegt werden kann oder dass sich der Anfangsverdacht 

verstärkt hat und somit bestätigt wird. Es kann aber auch vorkommen, 

dass Zweifel bestehen, ob Korruption völlig ausgeschlossen werden kann 

und somit keine der beiden Entscheidungen möglich ist. Je nachdem sind 

folgende weitere Maßnahmen notwendig: 

6.3.3. Maßnahmen bei widerlegtem Anfangsverdacht 

Nachdem der Anfangsverdacht aufgrund sorgfältiger Prüfungen widerlegt 

werden konnte, muss dieses Ergebnis unbedingt allen bisher Informierten 

mitgeteilt werden. Nur somit können der falsch erkannte Verdacht und die 

                                            
199  Sollte kein entsprechender Ansprechpartner vorhanden sein, so muss der 

Vorgesetzte die Bewertung und Gewichtung der Indikatoren selbst vornehmen und 
die weiteren Maßnahmen selbst durchführen.; Vgl. Anlage 11. 

200  Siehe Anlage 11; Vgl. auch Bekemann, Uwe, Kommunale Korruptionsbekämpfung, S. 
13. 

201  Siehe Anlage 11; Vgl. auch Bekemann, Uwe, Kommunale Korruptionsbekämpfung, S. 
13. 

202  Siehe Anlage 11. 
203  Siehe Anlage 11. 
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damit eingetretenen Folgen beseitigt werden.204 Dies ist u.a. deshalb so 

wichtig, da nur so der verdächtigte Mitarbeiter entlastet werden kann und 

eventuelle durch den Anfangsverdacht aufgekommene Gerüchte widerlegt 

werden können. Außerdem lassen sich nur so - z.B. aufgrund von 

Racheakten - wissentlich falsch begründete Verdachtsmomente 

vermeiden. 

6.3.4. Maßnahmen bei bestätigtem Verdacht 

6.3.4.1. Unterrichtung der Strafverfolgungsbehörden  

Sofern sich der Anfangsverdacht nach ausgiebiger Abwägung bestätigt, 

muss die betroffene Behörde - ggf. in Abstimmung mit der nächsthöheren 

Behörde gem. Nr. 4.3 Abs. I VwV i.V.m. Nr. 4.3 II VwV und Nr. 4.3 Abs. IV 

VwV die Strafverfolgungsbehörden frühzeitig von den konkreten 

Verdachtsbegründenden Tatsachen unterrichten. 

6.3.4.2. Verdunkelungshandlungen verhindern 

Dabei muss gem. Nr. 4.2. Abs. I VwV insbesondere darauf geachtet 

werden, dass eventuelle spätere Ermittlungen der 

Strafverfolgungsbehörden nicht dadurch bedroht werden, dass ein 

Tatverdächtiger von dem Verdacht gegen ihn erfährt und damit gewarnt 

wird. 205 Aus diesem Grund ist es dringend geboten den bestehenden 

Verdacht niemandem, v.a. nicht den Mitarbeitern im Umfeld des 

Verdächtigten, preiszugeben und bereits „Eingeweihte“, wie z.B. den 

Hinweisgeber dazu zu verpflichten über den Verdacht zu schweigen.206 

Beweise - insbesondere elektrische Daten - müssen so von dem 

Vorgesetzten sichergestellt werden, dass der verdächtigte Mitarbeiter 

                                            
204  Siehe Anlage 11. 
205  Siehe Anlage 11. 
206  Siehe Anlage 11; Vgl. auch Bekemann, Uwe, Kommunale Korruptionsbekämpfung, S. 

14.  
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nichts davon erfährt.207 Weiterführende eigene Nachforschungen sind 

aufgrund der bestehenden Verdunklungsgefahr jedoch zu unterlassen.208 

6.3.4.3. Schadensabwendung bzw. -begrenzung 

Darüber hinaus ist gem. Nr. 4.2 Abs. II VwV darauf zu achten, dass all 

jene Maßnahmen eingeleitet werden, die weitere Schäden verhindern. 

Zunächst muss dafür gesorgt werden, dass Beschuldigte und sonstige 

Betroffene keine weiteren Schäden mehr verursachen können. Dies kann 

z.B. durch anderweitig begründete Zuständigkeitsregelungen 

gewährleistet werden.209 Ob man als Behörde disziplinarische und/oder 

arbeitsrechtliche Maßnahmen gegen den Tatverdächtigten ergreift, sollte 

aufgrund der Vorschrift210, dass eventuelle spätere Ermittlungen nicht 

bedroht werden dürfen, mit den Strafverfolgungsbehörden erörtert 

werden.211 Des Weiteren ist zu überprüfen, ob Schadensersatz- und 

Entschädigungsforderungen zu stellen sind, sofern die Beweislage dies 

bereits zulässt.212  

6.3.5. Maßnahmen bei Zweifeln 

Bei Zweifeln, ob Korruption völlig ausgeschlossen werden kann, sollte der 

Vorgesetzte des betroffenen Mitarbeiters mit dem nächsthöheren 

Vorgesetzten oder einer übergeordneten Stelle gemeinsam überlegen, ob 

die Polizei oder die Staatsanwaltschaft eingeschaltet werden soll.213 

 

                                            
207  Siehe Anlage 11; Vgl. auch Bekemann, Uwe, Kommunale Korruptionsbekämpfung, S. 

14. 
208  Siehe Anlage 11. 
209  Vgl. Bekemann, Uwe, Kommunale Korruptionsbekämpfung, S. 15. 
210  Vgl. IM BW, VwV Korruption, Nr. 4.2 Abs. I. 
211  Vgl. Bekemann, Uwe, Kommunale Korruptionsbekämpfung, S. 15. 
212  Vgl. IM BW, VwV Korruption, Nr. 4.2 Abs. II; Vgl. Bekemann, Uwe, Kommunale 

Korruptionsbekämpfung, S. 15. 
213  Vgl. IM BW, VwV Korruption, Nr. 4.3 Abs. III; Vgl. Anlage 11. 
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6.4. Handlungsalternativen  

Handlungsalternativen gibt es keine, denn gem. Nr. 4.1.3. der VwV  ist 

man auch bzw. insbesondere als Führungskraft in jedem Fall zum 

Handeln verpflichtet. Somit muss jedem Korruptionsverdacht 

nachgegangen werden. Zudem darf man als Vorgesetzter Straftaten der 

Mitarbeiter nach den Regelungen des Strafrechts nicht geschehen lassen. 

Denn gem. § 357 Abs. 1 StGB ist „das wissentliche Geschehenlassen 

einer Straftat und damit auch das wissentliche Geschehen eines 

Amtsdeliktes“ strafbar.214 

 

 

7. Präventionsmaßnahmen 

7.1. Verhalten als Führungskraft 

Als Führungskraft sollte einem bewusst sein, dass Mitarbeiter sich nur 

dann wirklich vorbildlich verhalten können, wenn auch ihre Vorgesetzten 

eine positive und vorbildliche Haltung einnehmen. Deshalb sollte man 

durch das eigene Verhalten zeigen, dass korrupte Machenschaften weder 

geduldet, noch unterstützt werden.215 Die Führungskraft sollte sich 

darüber im Klaren sein, dass die Korruptionsprävention hauptsächlich vom 

eigenen Fingerspitzengefühl abhängig ist.216 

 

7.2. Bereits vorhandene Maßnahmen zur 

Korruptionsprävention 

Zum einen sind Maßnahmen zur Korruptionsprävention in der VwV 

vorhanden, zum anderen gibt es noch weitere Regelungen in anderen 

                                            
214  Bekemann, Uwe, Kommunale Korruptionsbekämpfung, S. 11 f. 
215  Vgl. BMI, Richtlinie der Bundesregierung, Anlage 1: Verhaltenskodex gegen 

Korruption, S. 4. 
216  Vgl. BMI; Richtlinie der Bundesregierung, Anlage 2, S. 8. 
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Verwaltungsvorschriften. Zur besseren Übersicht werden diese wie folgt 

getrennt aufgeführt. 

7.2.1. VwV Korruptionsverhütung und -bekämpfung 

Nachfolgende näher erläuterte und in Nr. 3.1 der VwV enthaltene 

Maßnahmen zur Korruptionsprävention sollten von allen Führungskräften 

in der Landesverwaltung möglichst einheitlich umgesetzt werden.  

7.2.1.1. Sensibilisierung der Mitarbeiter 

Um das Risiko für Korruptionshandlungen so gering wie möglich zu halten 

ist es unerlässlich als Vorgesetzter Aufklärung und Fortbildung 

betreiben.217 Denn nur, wenn die Mitarbeiter hinter den Maßnahmen zur 

Korruptionsbekämpfung und -verhütung stehen, kann diese erfolgreich 

sein.218 Nach Nr. 3.1.4 VwV ist es daher empfehlenswert alle Mitarbeiter 

über die Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung und -verhütung und 

insbesondere auch über die Regelungen zur Annahme von Belohnungen 

und Geschenken zu unterrichten. Des Weiteren sollten die Mitarbeiter 

turnusmäßig über Korruptionsgefahren und Verhaltensweisen bzw. 

Handlungsschritten in Verdachtsmomenten aufgeklärt werden.219 Auch 

sollte ihnen ein möglicher Ansprechpartner genannt werden, den Sie im 

Zweifelsfall befragen können. Diese Informationen können in 

Dienstbesprechungen erfolgen; ebenso denkbar ist es aber eigene interne 

Schulungen zur Sensibilisierung der Mitarbeiter zu organisieren und 

durchzuführen.220 Auch die Herausgabe von Informationsbroschüren oder 

immer wiederkehrende Berichte über die Korruptionsproblematik, z.B. in 

internen Rundschreiben, können dazu beitragen, dass die Mitarbeiter mit 

                                            
217  Vgl. IM BW, VwV Korruption, Nr. 3; Vgl. Anlage 11.  
218  Vgl. Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 112.  
219  Vgl. Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 112. 
220  Vgl. IM BW, VwV Korruption, Nr. 3.1.4; Vgl. Anlage 11; Vgl. auch BMI, Richtlinie der 

Bundesregierung, Anlage 2, Nr. 1; Vgl. auch Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 
104 und S. 112.  
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dem Thema Korruption vertraut und in regelmäßigen Zeitabständen auf 

ihre Pflichten hingewiesen werden.221 

7.2.1.2. Geschäftsverteilung regelmäßig überprüfen 

Um zu vermeiden, dass bei einem Mitarbeiter zu viele Aufgaben bzw. 

Entscheidungskompetenzen liegen, sollte die Geschäftsverteilung auf die 

Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen überprüft werden.222 Dabei sollte 

auch festgestellt werden, ob bei jedem Mitarbeiter die Übereinstimmung 

der Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung gegeben ist.223 Um 

letzteres von vorneherein zu gewährleisten, wäre - sofern noch nicht 

vorhanden - eine Regelung der einzelnen Aufgaben in 

Stellenbeschreibungen für jeden Mitarbeiter sinnvoll.224 

7.2.1.3. Transparenz des Verwaltungshandelns, Mehr- Augen-Prinzip 

und Funktionstrennung 

Gem. Nr. 3.1.2 Abs. II VwV muss die Transparenz des 

Verwaltungshandelns durch nachvollziehbar begründete und aktenkundig 

gemachte Entscheidungen eingehalten werden. 

 

Das Mehr-Augen-Prinzip, auch Vier-Augen-Prinzip genannt muss danach 

strikt befolgt werden und lässt keine Ausnahmen, wie z.B. in der RL der 

Bundesregierung225, zu. Das Mehr-Augen-Prinzip darf auch nicht dadurch 

umgangen werden, dass nur Kollegen im selben Arbeitsbereich bzw. in 

derselben Abteilung Fälle und Vorgänge mitprüfen.226 Die Mitprüfung von 

Fällen und Vorgängen hat vielmehr hauptsächlich durch Kollegen anderer 

Arbeitsbereiche bzw. Abteilungen zu erfolgen.227 Sinnvollerweise sollte 

                                            
221  Vgl. Dölling, Dieter, Handbuch der Korruptionsprävention, S. 299; Vgl. Grupp, Bruno, 

Korruptionsabwehr, S. 112. 
222  Siehe Anlage 11; Vgl. auch IM BW, VwV Korruption, Nr. 3.1.1.; Vgl. auch Grupp, 

Bruno, Korruptionsabwehr, S. 107. 
223  Vgl. Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 107. 
224  Vgl. Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 107. 
225  Vgl. BMI, Richtlinie der Bundesregierung, Anlage 2, Nr. 2. 
226  Vgl. Dölling, Dieter, Handbuch der Korruptionsprävention, S. 296 f. 
227  Vgl. Dölling, Dieter, Handbuch der Korruptionsprävention, S. 296 f. 
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das Mehr-Augen-Prinzip auch bei Ortsterminen eines Mitarbeiters durch 

die Begleitung weiterer Beschäftigter eingehalten werden.228 

 

Die Funktionstrennung von Aufgaben hat gem. Nr. 3.1.2 Abs. III VwV bei 

der Vergabe öffentlicher Aufträge nach den haushalts- und 

vergaberechtlichen Bestimmungen zu erfolgen. Danach sind 

„Vorbereitung, Planung und Bedarfsbeschreibung einerseits und die 

Durchführung des Vergabeverfahrens andererseits sowie möglichst auch 

die spätere Abnahme und Abrechnung grundsätzlich organisatorisch zu 

trennen“.229 Im Gegensatz zum Mehr-Augen-Prinzip sind hier allerdings 

Ausnahmen, z.B. bei einem durch die Funktionstrennung verursachten 

unverhältnismäßigen Mehraufwand, zulässig. In diesen Ausnahmefällen 

muss statt der Funktionstrennung aber wenigstens das Mehr-Augen-

Prinzip gewährleistet sein. 

7.2.1.4. Job-Rotation 

Die Erkenntnis, dass nicht neue, sondern gerade langjährige Mitarbeiter 

nach zu langem Verweilen in einem gefährdeten Arbeitsbereich230  häufig 

in Korruptionsbeziehungen verwickelt sind, sollte dazu führen, dass man 

die Mitarbeiter in entsprechenden Arbeitsbereichen in regelmäßigen 

Abständen - optimalerweise nach spätestens 5 Jahren - die Dienstposten 

wechseln lässt.231 Ein Beispiel hierfür wäre der Tausch der zu 

bearbeitenden Buchstabengruppen unter den Mitarbeitern.232 Damit 

verbunden kann unter der Voraussetzung, dass Büros hauptsächlich mit 

zwei oder mehr Mitarbeitern belegt sind, auch ein Wechsel der 

                                            
228  Vgl. BMI, Richtlinie der Bundesregierung, Anlage 2, Nr. 2; Vgl. Grupp, Bruno, 

Korruptionsabwehr, S. 109. 
229  IM BW, VwV Korruption, Nr. 3.1.2 Abs. III 
230  Vgl. Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 33. 
231  Vgl. Dölling, Dieter, Handbuch der Korruptionsprävention, S. 297 f.; Vgl. IM BW, VwV 

Korruption, Nr. 3.1.5; Vgl. Anlage 11, Vgl. BMI, Richtlinie der Bundesregierung, 
Anlage 2, Nr. 2; Vgl. auch Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 104 und S. 116; Vgl. 
auch Kerbel, Sylvia, Korruption in der öffentlichen Verwaltung am Beispiel einer 
Großstadtverwaltung, Dissertation Hochschule für Verwaltungswissenschaften 
Speyer, 1995, S. 153 f. 

232  Vgl. Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 116. 
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Raumbesetzungen sinnvoll sein.233 Schwierig wird die sog. Job-Rotation 

jedoch, wenn sie mit zu langen Einarbeitungszeiten oder dem eindeutigen 

Verlust von Expertenwissen verbunden wäre oder, wenn sie aufgrund 

einer zu geringen Stellenanzahl nicht möglich ist.234 Allerdings muss der 

Vorgesetzte in Fällen dieser Art verstärkt auf die sog. Indikatoren 

achten.235 

7.2.1.5. Verstärkte Führungs- und Fachaufsicht 

Gem. Nr. 3.1.3 VwV können Vorgesetzte, unabhängig davon, welchen 

Führungsstil sie bevorzugen, nicht auf Kontrollen der Mitarbeiter bzgl. der 

Einhaltung organisatorischer Regeln verzichten.236 So hat der Vorgesetzte 

die Anwesenheits- und Abwesenheitszeiten, die Arbeitsmethodik, die Art 

der Kommunikation mit Dritten und die Vorgangsdokumentationen eines 

jeden Mitarbeiters zu kontrollieren, auch unangemeldet.237 Um durch diese 

zwingenden Kontrollen nicht den Unmut der Mitarbeiter auf sich zu ziehen, 

ist es notwendig diesen klar zu machen, dass die erforderlichen Kontrollen 

sie nicht ihrer Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit berauben, 

sondern eher ihrem Schutz dienen.238 

Ferner sind mit einer verstärkten Dienst- und Fachaufsicht die ständige 

Kommunikation mit den Mitarbeitern und die Beachtung ihrer dienstlichen 

und privaten Probleme verbunden.239 So sind für den Vorgesetzten 

eventuelle korruptionsbedrohliche Motive des Mitarbeiters, wie z.B. eine 

Überschuldung, schneller erkennbar und er kann diesen folglich mit 

erhöhter Wachsamkeit begegnen.240 

                                            
233  Der Wechsel der Raumbesetzung kann auch selbständig erfolgen und muss nicht 

zwangsläufig mit einer Aufgabenänderung der Mitarbeiter verbunden sein.; Vgl. BMI, 
Richtlinie der Bundesregierung, Anlage 2, Nr. 2. 

234  Vgl. IM BW, VwV Korruption, Nr. 3.1.5; Vgl. Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 
116. 

235  Vgl. IM BW, VwV Korruption, Nr. 3.1.5. 
236  Siehe Anlage 11. 
237  Vgl. auch Dölling, Dieter, Handbuch der Korruptionsprävention, S. 300; Vgl. Grupp, 

Bruno, Korruptionsabwehr, S. 109 f. 
238  Vgl. auch Dölling, Dieter, Handbuch der Korruptionsprävention, S. 300. 
239  Vgl. Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 109 f.; Vgl. auch BMI, Richtlinie der 

Bundesregierung, Anlage 2, Nr. 3. 
240  Vgl. auch BMI, Richtlinie der Bundesregierung, Anlage 2, Nr. 3. 



  52 

 

7.2.2. Regelungen in anderen Vorschriften 

Des Weiteren müssen weiterhin folgende, in anderen 

Verwaltungsvorschriften enthaltene, Maßnahmen zur 

Korruptionsprävention von Vorgesetzten der Landesverwaltung 

eingehalten werden: 

7.2.2.1. Vergabewesen 

Im Bereich der Vergabewesen sind die einschlägigen Regelungen des 

Haushalts- und Vergabewesens strikt zu befolgen.241 

7.2.2.2. Nebentätigkeiten 

Da  durch Nebentätigkeiten aller Art Verbindungen von dienstlichen 

Kontakten zur Wirtschaft entstehen und diese als Einstieg zu korrupten 

Handlungen dienen können, ist darauf zu achten, dass die 

Nebentätigkeiten mit dienstlichen Pflichten und Interessen vereinbar 

sind.242  

7.2.2.3. Annahme von Geschenken und Belohnungen 

Geschenke und Belohnungen i.S.d. § 70 BBG sind „alle wirtschaftlichen 

Vorteile, die dem Beamten von Dritten unmittelbar oder mittelbar gewährt 

werden und auf die kein Anspruch besteht“.243 

 

Für Beamte gilt gem. § 89 LBG das grundsätzliche Verbot, Geschenke 

oder Belohnungen anzunehmen244, unabhängig davon, ob sie noch aktiv 

im Dienst sind oder das Beamtenverhältnis bereits beendet ist.245 

                                            
241  Vgl. IM BW, VwV Korruption, Nr. 3.2.3. 
242  Vgl. IM BW, VwV Korruption, Nr. 3.2.2; Vgl. Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 33; 

Vgl. Anlage 11. 
243  Dölling, Dieter, Handbuch der Korruptionsprävention, S. 315, Rn. 78 mit Verweisen 

auf BVerwG v. 20.2.2002 – 1 D 19/01, NVwZ 2002, 1515; BVerwG v. 20.1.2000 (Fn. 
139); BVerwG v. 2.11.1993 – 1 D 60/92, BVerwG 103, 36 = NVwZ-RR 1994, 681. 

244 Zur Problematik der Annahme vgl. Dölling, Dieter, Handbuch der 
Korruptionsprävention, S. 317, Rn. 83 f. 

245 Vgl. IM BW, VwV Korruption, Nr. 3.2.1.; Vgl. auch Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, 
S. 114. 
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Ausnahmen hiervon sind nur zulässig, wenn die zuständige Stelle 

zugestimmt hat.246 Gleiches gilt für Beschäftigte gem. § 3 Abs. 3 TV-L.247  

 

Als Vorgesetzter sollte man schon aufgrund der wichtigen Sensibilisierung 

der Mitarbeiter diese mit den genannten Regelungen und mit näheren 

Bestimmungen, wie z.B. § 89 VwV-LBG vertraut machen. Hierbei ist 

insbesondere auf die in Anlage 7 separat aufgeführte Thematik 

grenzwertiger Geschenke bzw. Belohnungen und 

Ausnahmegenehmigungen hinzuweisen.248 Beantragen Mitarbeiter z.B. 

eine Ausnahmegenehmigung, sollte ein enger Maßstab angelegt und im 

Zweifelsfall lieber von einer Genehmigung abgesehen werden.249 

7.2.3. Zusammenfassende Betrachtung der bereits vor handenen 

Maßnahmen zur Korruptionsprävention 

Zu beachten ist bei allen Maßnahmen, dass die Mitarbeiter weder unter 

ständigem Generalverdacht stehen, noch permanent kontrolliert werden 

sollten. Dies ist den Mitarbeitern v.a. auch deutlich zu machen. Denn nur 

wenn die Mitarbeiter sich des Vertrauens ihres Vorgesetzten sicher sein 

können, kann man als Vorgesetzter alle davon überzeugen, dass die 

ausgewählten Maßnahmen verfolgt werden müssen. Erst somit kann 

effektive Korruptionsprävention betrieben werden. 

 

 

 

 

 

                                            
246 Vgl. IM BW, VwV Korruption, Nr. 3.2.1.; Vgl. auch Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, 

S. 114. 
247 Unter den Begriff der Beschäftigten fallen alle in § 1 TV-L genannten 

Personengruppen.; Vgl. auch IM BW, VwV Korruption, Nr. 3.2.1. 
248 Siehe Anlage 11. 
249 Siehe Anlage 11. 
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8. Zusammenfassung 

Um das Risiko korrupter Handlungen künftig noch mehr zu verringern, 

werden im Folgenden die jeweils behandelten Schwachstellen in der 

öffentlichen Verwaltung und die bereits vorhandenen Maßnahmen zur 

Korruption gegenübergestellt. Daraus sollen Handlungsempfehlungen 

hergeleitet werden. 

 

Anschließend werden weitere Maßnahmen aufgezeigt. Diese sollen die in 

der Verwaltung des Landes Baden-Württemberg bestehende 

Korruptionsprävention ergänzen und optimieren.  

 

8.1. Gegenüberstellung der Schwachstellen und der b ereits 

vorhandenen Maßnahmen zur Korruptionsprävention 

Schwachstellen Maßnahmen 

Mangelnde oder fehlende 

Sensibilisierung der Beschäftigten 

Sensibilisierung der Mitarbeiter 

Fehlende oder mangelnde 

Transparenz bei 

Verwaltungshandeln 

Transparenz des 

Verwaltungshandelns  

Blindes Vertrauen in langjährige 

bzw. spezialisierte Mitarbeiter 

Mehr-Augen-Prinzip und 

Funktionstrennung 

Zu viele - bei einer einzigen Person 

liegenden - Aufgaben bzw. 

Entscheidungskompetenzen 

Geschäftsverteilung regelmäßig 

überprüfen 

Zu langes Verweilen eines 

Mitarbeiters in einem gefährdeten 

Arbeitsbereich 

Job-Rotation 

Ungenügende Dienst- und 

Fachaufsichten der Vorgesetzten 

und fehlende oder unzureichende 

Verstärkte Führungs- und 

Fachaufsicht 
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Kontrollen 

Nebentätigkeiten aller Art Nebentätigkeiten überprüfen 

Notdürftige Belohnung und 

Entlohnung der Beschäftigten 

Regelung zur Annahme von 

Geschenken und Belohnungen 

Mangelhafte 

Personalauswahlverfahren 

Frage nach Vorstrafen, Schulden 

usw. bei der Einstellung; 

notwendige Bekenntnis der 

Beschäftigten zur FDGO 

Fehlende Empfehlungen zum 

Verhalten in kritischen Situationen 

--- 

Inkompetentes Führungsverhalten --- 

Nicht vorhandenes Wir-Gefühl --- 

Zunehmende Beauftragung von 

behördenexternen Architektur- oder 

Ingenieurbüros 

--- 

 

8.2. Handlungsempfehlungen zur Schließung der noch 

offenen Schwachstellen 

8.2.1. Fehlende Empfehlungen zum Verhalten in kriti schen 

Situationen 

Wie in obiger Gegenüberstellung ersichtlich ist, wird immer wieder 

festgestellt, dass Empfehlungen zum Verhalten in kritischen Situationen 

fehlen. Da diese fehlenden Empfehlungen besonders 

korruptionsbegünstigend sein können, ist es unerlässlich allen 

Beschäftigten zu vermitteln, wie dem Thema Korruption begegnet werden 

sollte. Dies sollte am besten schon während der Ausbildung oder 

Einarbeitung des Personals erfolgen und zwar nicht nur durch das 

Überreichen von Broschüren usw., sondern in Form von mehrstündigen 

Schulungen, z.B. mit Rollenspielen. Zwar verursacht die Teilnahme jedes 

Beschäftigten an solchen Schulungen wesentliche Kosten, dennoch wird 
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sich diese Investition zumindest mittelfristig lohnen. Denn was wäre 

schlimmer, als darauf zu verzichten und dafür irgendwann einmal 

festzustellen, dass Korruption auch vor der eigenen Abteilung bzw. 

Behörde nicht Halt gemacht hat; durch genannte Schulungen aber hätte 

verhindert werden können?250 

8.2.2 Inkompetentes Führungsverhalten 

Durch o.g. Schulungen soll auch Führungskräften vermittelt werden, wie 

man mit dem Thema Korruption umgeht und welches Verhalten in 

Verdachtsmomenten gefordert ist. Um ein kompetentes Verhalten der 

Führungskräfte zu gewährleisten, sollten diese jedoch getrennt von 

anderen Personengruppen, wie z.B. Sachbearbeitern, geschult werden. 

Dabei sollte Führungskräften bewusst werden, dass beispielsweise ihre 

Dienst- bzw. Führungs- und Fachaufsicht auch den ständigen Dialog mit 

ihren Mitarbeiten umfasst und auch deren dienstliche und private 

Probleme im Rahmen einer effizienten Korruptionsprävention beachtet 

werden müssen. 

8.2.3. Nicht vorhandenes Wir-Gefühl 

Das bemängelte nicht vorhandene Wir-Gefühl kann dadurch kompensiert 

werden, dass Führungskräfte ihre Mitarbeiter nicht nur „kontrollieren“, 

sondern sie ganz nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ in den 

Kampf gegen Korruption miteinbeziehen.  

8.2.4. Zunehmende Beauftragung von behördenexternen  Architektur- 

oder Ingenieurbüros 

Die zunehmende Beauftragung von privatwirtschaftlichen Unternehmen 

lässt sich weder verringern, noch vermeiden. Dennoch kann durch alle 

bisher genannten Maßnahmen versucht werden, das Risiko für korrupte 

Handlungen so gering wie möglich zu halten. Insbesondere bei 

                                            
250  Vgl. auch Dölling, Dieter, Handbuch der Korruptionsprävention, S. 299 ff. 
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Verhandlungen mit externen Dienstleistern wird das Mehr-Augen-Prinzip 

empfohlen. 

 

8.3. Weitere Handlungsempfehlungen zur 

Korruptionsprävention 

Grundsätzlich ist zu sagen, dass der Themenkomplex Korruption 

wesentlich stärker gewichtet werden sollte wie bisher. Insbesondere auf 

die Schulung aller Beschäftigten sollte viel mehr Wert gelegt werden. 

Diese sollte sogar zur Pflicht  werden, denn die Information aller 

Beschäftigten durch Broschüren und Merkblätter, wie bisher erfolgt, ist 

m.E. nicht ausreichend, um mit einem derart komplexen Thema vertraut 

zu werden. 

 

Des Weiteren sollte jede Behörde ihre allgemeinen und speziellen Anti-

Korruptionsmaßnahmen im Intranet und v.a. im Internet auf ihrer 

Homepage veröffentlichen. Ergänzend hierzu könnte, so wie es beim 

BMI251 bereits der Fall ist, zusätzlich auch der zuständige Ansprechpartner 

für Korruption inklusive Kontaktdaten und Bild genannt werden. Diese 

Maßnahme ermöglicht Mitarbeitern einen einfachen und schnellen Zugang 

zu Informationen über Korruptionsverhütung und -bekämpfung. 

Zum anderen werden die Beschäftigten geschützt, indem der Bevölkerung 

Informationen über die Beamtenpflichten vermittelt werden mit dem 

Hinweis auf die Strafbarkeit bei Vorteilsgewährung für Mitarbeiter des 

öffentlichen Dienstes. 

 

Zudem sollte Job Rotation zur Regel werden. Der Verzicht darauf, egal in 

welcher Behörde oder Abteilung, sollte wie auch in der Richtlinie der 

Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung, 

                                            
251  Vgl. auch Dölling, Dieter, Handbuch der Korruptionsprävention, S. 299; Vgl. auch 

Grupp, Bruno, Korruptionsabwehr, S. 106. 
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grundsätzlich nur ausnahmsweise möglich sein und zusätzlich schriftlich 

begründet werden. 

 

8.4. Ausblick 

Trotz vielfältiger Präventionsmaßnahmen werden Korruptionsdelikte 

niemals gänzlich aussterben. Dies ist kein Anflug von Resignation, 

sondern soll jeden Mitarbeiter motivieren seinen Teil dazu beitragen, um 

das Korruptionsrisiko auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Letztendlich soll 

dem Bürger ein Höchstmaß an Vertrauen in das Verwaltungshandeln 

garantiert werden.  

 

Deshalb ist es so wichtig, auch künftig alle erdenklichen Maßnahmen zu 

treffen, um das Risiko für das Eingehen von korrupten Handlungen so 

gering wie möglich zu halten.
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